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Die mit GS (Gutachterliche Stellungnahme) gekennzeichneten Konstruktionen stellen haufig
verwendete Ausfihrungsmoglichkeiten dar, die nicht unmittelbar vom Verwendbarkeitsnachweis
(z.B. AbP) erfasst sind. Die GS bietet dem Anwender eine unterstiitzende, fachkundige Beurteilung
von Konstruktionsdetails bzw. Bauweisen fiir die Erklarung von nichtwesentlichen Abweichungen,
welche gemal der Landesbauordnungen zuldssig sind. Die als nicht wesentlichen Abweichungen
vom Verwendbarkeitsnachweis bewerteten Konstruktionsdetails bzw. Bauweisen sind mit der
abnehmenden Stelle fir den Brandschutz abzustimmen.
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UBEREINSTIMMUNGSERKLARUNG
DES HERSTELLERS DES BAUTEILS

Name und Anschrift des Unternehmens,

das die Konstruktion erstellt hat
(Hersteller/Fachunternehmer):

Baustelle/Objekt/Gebaude:

Datum der Herstellung:

Metallstanderwand

Bauteilbezeichnung (z.B. Schachtwand):

F 30-A
Feuerwiderstandsklasse des erstellten Bauteils:

SwW11-14
Hiermit wird bestatigt, dass die zuvor genannte Siniat Konstruktion

hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen

Prufzeugnisses (abP)/der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ)/der Europaisch Technischen Zulassung (ETA)

NF. P-SAC-02/111-681

sowie den Verarbeitungsvorschriften der Etex Building Performance GmbH hergestellt und eingebaut wurde.

I:l Esist eine Abweichung zum zuvor genannten Verwendbarkeitsnachweis vorhanden:

als gutachterliche Stellungnahme einer akkreditierten Materialprufanstalt bzw.
SW11-14 GS 3.2-14-182-1A

/ SW11-14 GS 8302-2016

eines autorisierten Ingenieurbtros fur Brandschutz Nr.

|:| als separate Beschreibung der Abweichung durch den Fachunternehmer (nwA)

FUr die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z.B. Tragkonstruktion,

Verbindungsmittel oder Dammstoff) wird dies ebenfalls bestatigt, aufgrund*

I:I der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichn Prufzeugnisses

I:l eigener Kontrollen

|:| entsprechend schriftlicher Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile,
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat.

* zutreffendes bitte ankreuzen

Hinweis: Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Ort, Datum, Stempel/Unterschrift
Weitergabe an die zustandige Bauaufsichtsbehorde
auszuhandigen.

KONTAKT
E-Mail: anwendungstechnik@siniat.com
www.siniat.de

et ~” |nsp|r|ng ways
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Gegenstand:

entsprechend

Antragsteller:

Geltungsdauer bis:

Bearbeiter:

MFPA Leipzig GmbH

Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle for
Baustoffe, Bauprodukte und Bausysteme

Geschiéftsbereich lll - Baulicher Brandschutz
Dipl.-Ing. Sebastian Hauswaldt

Arbeitsgruppe 3.2 - Brandverhalten von Bauarten und
Sonderkonstruktionen

Dipl.-ing. H. Fischkand|

Telefon +49 (0) 341-6582-153
fischkandi@mfpa-leipzig.de

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis
Nr. P-SAC02/111-681

vom 7. Juni 2019
1. Ausfertigung

Bauart zur Errichtung von nichttragenden, raumabschlieRenden Wandkon-
struktionen in Metallstdnderbauweise mit beidseitiger, symmetrischer Be-
kleidung aus Gips-Feuerschutzplatten mit bzw. ohne Dammung der Feuer-
widerstandsklasse F30, F60, F90 bzw. F120 bei einseitiger
Brandbeanspruchung gemaf DIN 4102-2: 1977-09 [1].

Hessische Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VV TB)
Teil C4, Ifd. Nr. C 4.2 des Landes Hessen vom 13. Juni 2018 — Bauarten
zur Errichtung von nichttragenden inneren Trennwéanden, an die Anforde-
rungen an die Feuerwiderstandsdauer gestellt werden.

Etex Building Performance GmbH
Geschaftsbereich Siniat
Frankfurter Landstrafle 2-4
61440 Oberursel

06. Juni 2024
Dipl.-Ing. H. Fischkandl

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist der oben genannte Gegenstand
nach den Landesbauordnungen anwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis
P-SAC 02/111-681A vom 18. April 2016.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ist erstmals am 7. Juni 2014 ausgeﬁmﬁﬁa&%\

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 17 Seiten und 13 An!atiﬁﬁpﬂ

l.eipzig GmbH || HI

N

.

Dieses Dokument darf nur ungekirzt vervielfaltigt und veréffentlicht werden. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche Schrift-
form mit Originalunterschriften und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten. Es gelten die Allgemeinen Geschéftsbedin-
gungen (AGB) der MFPA Leipzig GmbH.

( DAKKS

Akkreditierungsstelle
D-PL-11021-01-00

Durch die DAkkS GmbH nach DIN EN ISO/NEC 17025 Gesellschaft fur Materialforschung und Prifungsanstalt fur das

akkredilieles Prilaboratorium. Die Urkunde kann unler Bauwesen Leipzig mbH (MFPA Leipzig GmbH)
www.mipa-leipzig.de eingesehen werden

Sitz: Hans-Weigel-Str 2b — 04318 Leipzig/iGermany
Geschaftsfuhrer:  Dr.-Ing. habil. Jérg Schmidt
Handelsregister:  Amtsgericht Leipzig HRB 17719
Nach Lendesbauordnung (SACD2) .anerkannte und nach USt-Id Nr.: DE 813200649
0 (M 0800) notifizierte PUZ-Stelle Tel.: +49 (0) 341-6582-0
Fax: +49 (0) 341-6582-135
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(1)

(2)
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(4)

(®)

(6)

()

Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne
der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bauvor-
haben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber der Bauart haben das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis, unbe-
schadet weiter gehender Regelungen in den ,Besonderen Bestimmungen® dem Anwender der
Bauart in Form von Kopien zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allge-
meine bauaufsichtliche Prufzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behérden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur
Verfligung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine aus-
zugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung der Prifstelle Geselischaft fir Materialfor-
schung und Prufungsanstalt fur das Bauwesen Leipzig mbH. Texte und Zeichnungen von Wer-
beschriften durfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis nicht widersprechen.
Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses mussen den Hinweis ,Von
der Gesellschaft fur Materialforschung und Prufungsanstalt fir das Bauwesen Leipzig mbH nicht
geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses kénnen nachtraglich erganzt und geandert wer-
den, insbesondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern.

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgefuhrte}aﬂmdarf\des Nach-
weises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis). ’mgﬁzﬂ |

Leipzig GmbH

. [SAc 0z
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1.1
111,

1.1.2,

1.2
1.21.
1.2.2,

1.2.3.

1.24.

Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Anwendungsbereich des allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnisses

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fir die Herstellung und Anwendung nichttra-
gender, raumabschlieRender Wandkonstruktionen in Metallstanderbauweise mit beidseitiger,
symmetrischer Bekleidung mit Siniat Gipsplatten, Typ GKB bzw. Typ GKF gemaflt DIN 18180:
2014-09 [2] bzw. Typ A bzw. Typ DF gemaf DIN EN 520: 2009-12 [3] mit oder ohne Dadmmung
des vorliegenden Gefachhohlraumes, welche in die Feuerwiderstandsklassen F30, F60, F90
bzw. F120, Kurzbezeichnung F 30-A, F 60-A, F 90-A bzw. F 120-A nach DIN 4102-2: 1977-09
[1], bei einseitiger Brandbeanspruchung eingestuft werden kénnen.

An die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgeflhrte nichttragende, raumab-
schlielende Wandkonstruktionen in Metallstdnderbauweise werden Anforderungen an die Feu-
erwiderstandsdauer gemafl der Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmun-
gen (H-VV TB) Teil C4, Ifd. Nr. C 4.2 des Landes Hessen vom 13. Juni 2018 gestellt.

Die Wandkonstruktion besteht im Wesentlichen aus einem Metallstanderwerk mit einer beidsei-
tigen Bekleidung/Beplankung mit Siniat Gipsplatten (Typ GKB bzw. Typ GKF gemaf DIN 18180:
2014-09 [2] bzw. Typ A bzw. Typ DF geman DIN EN 520: 2009-12 [3]) sowie einer falls erforder-
lich vorliegenden Dammung im Gefachhohlraum. In den Abschnitten 4.3 bis 4.7 wird der Aufbau
der Wandkonstruktionen in Abhangigkeit der Feuerwiderstandsklasse erlautert.

Im Abschnitt 4.9 werden Anschlusssituationen, Dehnfugen und die Ausfiihrung einer zuriick-
springenden Bekleidung sowie der Anschluss im Fuflboden- und Deckenbereich erlautert.

Im Abschnitt 4.10 werden entsprechende zulassige Einbauten in den Wandkonstruktionen erldu-
tert.

Im Folgenden werden die nichttragenden, raumabschlieRenden Wandkonstruktionen in Metall-
standerbauweise als leichte Trennwandkonstruktionen bezeichnet.

Anwendungsbereich
Die jeweilige leichte Trennwandkonstruktion wird als Teil einer baulichen Anlage errichtet.

Die die leichte Trennwandkonstruktion aussteifenden und unterstlitzenden Bauteile miussen in
ihrer aussteifenden und unterstltzenden Wirkung mindestens der gleichen Feuerwiderstands-
klasse angehodren. Weitere Angaben und Anforderungen zu entsprechenden Anschlusssituatio-
nen sind Abschnitt 4.9 zu entnehmen.

Die Einstufung der leichten Trennwandkonstruktionen nach DIN 4102-2: 1977-09 [1] in die Feu-
erwiderstandklassen gilt fiir eine einseitige Brandbeanspruchung in Abhéngigkeit des jeweiligen
Wandaufbaus gemanR den Abschnitten 4.3 bis 4.7 dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnisses.

Die leichten Trennwandkonstruktionen missen an tragende Wand- bzw. Deckenkonstruktionen
gemaf Abschnitt 4.9 angeschlossen werden und von Rohdecke zu Rohdecke :

e ——
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1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

Die leichten Trennwandkonstruktionen dirfen mit einer beliebigen Wandbreite hergestellt wer-
den. Die zulassige Wandhdéhe ist aus brandschutztechnischer Sicht abhangig von der gewéhliten
Konstruktion und wird in den Abschnitten 4.3 bis 4.7 fur jede Konstruktion gesondert aufgefihrt.

Durch die Vorgaben der DIN 4103-1: 2015-06 [5] fur den Nachweis der Biegegrenztragféhigkeit
gegenuber statischer Belastung flr den Einbaubereich 1 (Linienlasten 0,5 kN/m), den Einbaube-
reich 2 (Linienlast 1 kN/m) sowie unter stoRartiger Belastung (weicher bzw. harter Stof3) kénnen
sich jedoch geringere Wandhéhen ergeben. Die geringere Wandhéhe ist malgebend.

Die Klassifizierung wird durch tbliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu 0,5 mm Dicke nicht
beeintrachtigt. Bei dickeren Beschichtungen kann die brandschutztechnische Wirkung der jewei-
ligen leichten Trennwandkonstruktion verloren gehen.

Zuséatzliche Bekleidungslagen (mindestens Baustoffklasse B2, ausgenommen Blechbekleidun-
gen) z.B. Putze oder Verblendungen dirfen angebracht werden, ohne eine Minderung der an-
gegebenen Feuerwiderstandsdauer hervorzurufen. Gegebenenfalls sind bei der Verwendung
von brennbaren Baustoffen jedoch bauaufsichtliche Anforderungen zu beachten.

Dampfbremsen/Dampfsperren beeinflussen die Einstufung in die angegebene Feuerwider-
standsklasse nicht.

Der Einbau von Elektro-Hohlwanddosen (Steckdosen, Schalterdosen, Verteilerdosen) darf in
Abhangigkeit der konstruktiven Ausfihrung in die leichten Trennwandkonstruktionen, entspre-
chend den Angaben in Abschnitt 4.10, erfolgen. Weiterhin sind hierzu auch die Angaben zu den
einzelnen leichten Trennwandkonstruktionen in Abschnitt 4.3 bis 4.7 hinsichtlich eines zuldssi-
gen Einbaus und der konstruktiven Ausfiihrung zu beachten.

Durchflihrungen von einzelnen elektrischen Leitungen durch die leichten Trennwandkonstruktio-
nen sind zuladssig, wenn der verbleibende Lochquerschnitt mit Mineralwolle (nichtbrennbar,
Schmelzpunkt = 1000 °C) gemaR DIN EN 13162: 2015-04 [6] oder Gipsspachtel gemafl DIN EN
13963: 2014-09 [7] vollstandig verschlossen wird.

Fur die Durchfiihrung von Rohrleitungen, gebtindelten elektrischen Leitungen, Installationskané-
len, Kabelkanalen oder Luftungsleitungen sind Abschottungen erforderlich, deren Feuerwider-
standsklasse durch Priufungen nachzuweisen ist. Es sind weitere Eignungsnachweise, z. B. im
Rahmen der Erteilung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder eines allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses erforderlich.

Wenn in raumabschlieBenden Wanden mit bestimmter Feuerwiderstandsklasse Feuer-
schutzabschliisse, Revisionsklappen oder F- bzw. G-Verglasungen mit bestimmter Feuerwider-
standsklasse eingebaut werden sollen, ist die Eignung dieser Einbauten in Verbindung mit der
Wand nachzuweisen. Es sind weitere Eignungsnachweise, z.B. im Rahmen der Erteitung-ei
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, erforderlich.

s g ———

23 e
Aus den fir die Bauart gultigen technischen Baubestimmungen (z. B. Baugrd ;Béﬁng dé
vorschriften oder Richtlinien) kénnen sich weitergehende Anforderungen oder|ggt. Bl

gen ergeben.

Soweit Anforderungen an den Wéarmeschutz oder Schallschutz gestellt v}erﬁﬁgﬁ
Nachweise zu erbringen sl

Der Antragsteller erklart, dass in der Bauart keine Produkte verwendet werden, dié der Gefahr-
stoffverordnung, der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 (CLP) sowie der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 und der Chemikalien-
Ozonschichtverordnung (D) unterliegen bzw. dass er Auflagen aus den o.a. Verordnungen (ins-
besondere der Kennzeichnungspflicht) einhalt.

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass er - sofern fiir den Handel und das Inverkehrbringen
oder die Verwendung MaRnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder
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2.1

Tabelle 1

den Umweltschutz zu treffen sind - diese veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise bekannt
macht. Die Prifstelle hat daraufhin keinen Aniass gesehen, die Auswirkungen der Bauprodukte
im eingebauten Zustand auf den Gesundheits- und Umweltschutz zu Uberprifen.

Bestimmungen fiir die Bauart

Eigenschaften und Zusammenstellung

Fur die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten Angaben
hinsichtlich der Bezeichnungen und der Materialkennwerte, der Klassifizierungen und des Ver-
wendbarkeitsnachweises. Es ist bei den verwendeten Bauprodukten darauf zu achten, dass die
dort angegebenen Verwendbarkeitsnachweise gultig sind.

Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte

Dicke Nennroh-
; Brandverhalten
Baustoffbezeichnung (NennmaR) dichte
[mm] (kg/m?] (bauaufsichtliche Benennung)

Siniat Gips-Feuerschutzplatte

Typ GKF nach DIN 18180: 2014-09 [2] bzw. 2125 2800 nichtbrennbar
Typ DF nach DIN EN 520: 2009-12 [3]

Siniat LaPlura

Typ GKFI nach DIN 18180: 2014-09 [2] bzw. 212,5 21000 nichtbrennbar
Typ DEFH1IR nach DIN EN 520: 2009-12 [3]

Siniat Gipsplatten

Typ GKB nach DIN 18180: 2014-09 [2] bzw. 212,5 2700 nichtbrennbar
Typ A nach DIN EN 520: 2009-12 [3]

Glaswolle

(Mineralwolle, Schmelzpunkt < 1000°C) 240 210 nichtbrennbar

gemafR DIN EN 13162: 2015-04 [6]

Trennwandplatte Sonorock
(Mineralwolle, Schmelzpunkt 2 1000°C) =80 28 nichtbrennbar

gemaR DIN EN 13162: 2015-04 [6]

Metallprofile

geman DIN 18182-1: 2015-11 [8] bzw. 0,6 ar nichtbrennbar
DIN EN 14195: 2015-03 [9]

PE - Trennwanddichtungsband <5 - normalentflammbar

Siniat Fugenspachtel
geman DIN EN 13963: 2014-09 [7]

— nichtbrennbar

2.2

Grundlegende Priifdokumente

auaufsichtlichen
age den zu-

Die Liste der Prufdokumente, die die Grundlage zur Erteilung des aligemei
Prufzeugnisses bildet, ist bei der MFPA Leipzig GmbH hinterlegt u
standigen Behorden zur Verfigung gestellt.

Leipzig GmbH

SAG 02
.| N8 0800
_Ng_ 080t

.
— —
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2.3

2.4

(1)

()

Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackungen, Transport und Lagerung muissen so erfolgen, dass die fur die Bauart zusam-
mengehérigen Zubehdrtelle nicht mit Wasser in Berihrung kommen, keiner erhéhten Feuchtig-
keit ausgesetzt sind, frostfrei und vor erhéhten Temperaturbeanspruchungen, sowie vor nicht
zulassiger mechanischer Beanspruchung geschutzt werden.

Durfen die zusammengehérigen Systembestandteile der Bauart nur in bestimmter Lage gela-
gert, transportiert oder eingebaut werden oder besteht Verwechselungsgefahr, so sind entspre-
chende Hinweise auf dem Transportgut anzubringen.

Des Weiteren sind die Herstellerangaben zu den einzelnen Bauprodukten gemaR Tabelle 1 zu
beachten.

Kennzeichnung und Aufbauanleitung

Zusammengehorige Systembestandteile zur Ersteliung der jeweiligen leichten Trennwandkon-
struktion sind eindeutig zu kennzeichnen und zusammen zu vertreiben.

Fur die leichten Trennwandkonstruktionen ist eine schriftliche Aufbauanleitung zur Verfugung zu
stellen. Der Antragsteller dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses hat die Aufbau-
anleitung in Ubereinstimmung mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis zu erstel-
len. Die Aufbauanleitung muss die fur die jeweilige leichte Trennwandkonstruktion relevanten
Teile sowie die folgenden Angaben enthalten:

- Angaben zu dem konstruktiven Aufbau der leichten Trennwandkonstruktion.

- Angaben zu dem Aufbau der leichten Trennwandkonstruktion (z. B. Abstande der
tragenden Bauteile, Ausfihrung der Befestigungen, Befestigungsabsténde,
StofRausflhrung, ggf. Anschlisse an angrenzende Wande und Decken).

- Zeichnerische Darstellungen zum konstruktiven Aufbau und Details.

Ubereinstimmungsnachweis

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgefuhrte Bauart — leichte Trenn-
wandkonstruktion bedarf des Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungserklarung
des Anwenders) nach den Vorgaben der der Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (H-VV TB).

Danach muss der Anwender, der die jeweilige leichte Trennwandkonstruktion erstellt hat, in ei-
ner schriftlichen Ubereinstimmungserklarung (Muster siehe Anlage 13) bestatigen, dass die von
ihm ausgefuhrte leichte Trennwandkonstruktion den Bestimmungen dieses allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnisses entspricht.

Der Anwender muss im Rahmen der Ubereinstimmungserklarung (Muster siehe Anlage 13) eine
Kontrolle etwaiger erforderiicher Kennzeichnungen der verwendeten Baupro it allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassungen, allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzgugni

paisch technischen Zulassungen vornehmen. %ﬁ?gﬁgﬁgg
Leipzig GmbH
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4.1

4.2

Bestimmungen fiir die Ausfiihrungen

Bestimmungen fiir die ausfithrenden Firmen

Die Errichtung/der Aufbau der leichten Trennwandkonstruktion darf nur von Unternehmen aus-
gefuhrt werden, die fir diese Arbeiten geeignet sind (§ 55 Musterbauordnung — MBO - Fassung
vom 2. November 2002, zuletzt gedndert durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom
13.05.2016). Andere Firmen dirfen den Einbau nur ausfiihren, wenn eine Einweisung des Mon-
tagepersonals durch Fachkréfte von Firmen erfoigt, die auf diesem Gebiet die dazu erforderli-
chen Erfahrungen besitzen.

Die in den folgenden Abschnitten aufgefuhrten Anforderungen zu dem konstruktiven Aufbau der
leichten Trennwandkonstruktionen sowie die Einhaltung der Einbaubedingungen sind hierbei zu
beachten.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Nachfolgend sind in Tabelle 2 die brandschutztechnisch bewerteten leichten Trennwandkon-
struktionen zusammengestellt. Details zu den leichten Trennwandkonstruktionen sind den ent-
sprechenden nachfolgenden Abschnitten zu entnehmen.

Tabelle 2 Zusammenstellung  feuerwiderstandsfahiger =~ Stdnderwandkonstruktionen  aus  Siniat  Gips-
Feuerschutzplatten
Erlauterung in Feuerwider- . ) . . 1) Maximal zuléssige Bauhohe
Abschnitt standsdauer Bekleidung (je Seite) Dammstoff in Metern?
43 30 1x12,5 GKF Glaswolle 3
4.4 30/60 2x12,5 GKB Glaswolle 5
4.5 90 2x12,5 GKF Ohne 5
2x12,5 GKF
4.5 90 bzw. Glaswolle 5
2x12,5 GKFI¥
47 90 2x12,5 GKF Steinwolle® 7
4.6 120 2x12,5 GKF Ohne 4

4.3

1) Angaben zu dem Dammstoff siche Tabelle 1

2) Achtung: Durch statische Vorgaben kénnen sich ggf. geringere Wandhdhen ergeben. Die geringere Wandhodhe ist
mafgebend!

3) Plattentyp Siniat LaPlura
4) Trennwandplatte Sonorock (d = 80 mm)

Leichte Trennwandkonstruktion F30 (12,5 mm GKF + 40 mm Glaswolle)

Leichte Trennwandkonstruktionen bis zu einer Feuerwiderstandsklasse F30 sind entsprechend
der im Folgenden zusammengefassten Parameter zu errichten. In den Anlagen

1 bis 7 zu die-
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- Unterkonstruktion — Sténder, Stahl:

Es sind UW-Stahlprofile = UW 50/40-06 (Typ U/40/50/40, Nennblechdicke 0,6 mm) und
= CW 50/50-06 (Typ C/50/50/50, Nennblechdicke 0,6 mm) zu verwenden. Die UW-Stahlprofile
als Decken- und FuBbodenanschluss sind mit fur den Untergrund geeigneten Schlagdibeln
(=2 6 x 40 mm) bzw. Metalldubeln oder mit mindestens gleichwertigen Befestigungselementen
(z. B. Befestigungsmittel siehe Anlage 12) gemaf DIN 18183-1: 2018-05 [10] im Abstand von
< 1000 mm zu befestigen. Unterhalb der UW-Profile sind zusétzlich 10 mm dicke Mineralwolle-
Dammstreifen (Schmelzpunkt = 1000 °C) oder PE-Trennwanddichtungsband anzuordnen. Als
Stander sind CW-Profile = CW 50/50-06 (Typ C/50/50/50, Nennblechdicke 0,6 mm) im Abstand
von <625 mm zwischen den UW-Profilen aufzustellen. Der Einstand der Standerprofile in das
UW-Anschlussprofil muss mindestens 20 mm betragen. Die wandseitigen Stander (Randstén-
der) sind im Abstand von < 1000 mm mit den zuvor genannten Befestigungselementen (fir die
Befestigung der UW-Profile) zu befestigen. Zuséatzlich sind im Bereich der vertikalen Wandan-
schliisse, die Standerprofile mit ca. 10 mm dicken Mineralwolle-Dammestreifen (Schmelzpunkt
= 1000 °C) oder PE-Trennwanddichtungsband zu hinterlegen.

- Bekleidung:

Die Bekleidung mit raumhohen 1 x 12,5 mm dicken Siniat Gips-Feuerschutzplatten, welche
beidseitig ausgefuhrt und stehend (im Hochformat) an den Metallstdndern angeordnet und be-
festigt werden. Die Befestigung der Siniat Gips-Feuerschutzplatten hat mit Schnellbauschrauben
TN 2 3,5 x 25 mm mit einem Befestigungsabstand von < 250 mm in der Unterkonstruktion zu er-
folgen. Die Mindesteindringtiefen der Befestigungsmittel gemafl DIN 18181: 2008-10 [11] sind
zu beachten.

Die vertikalen Stof3fugen sind auf den Standern der Unterkonstruktion anzuordnen. Die Siniat
Gips-Feuerschutzplatten sind raumhoch auszufihren, so dass keine horizontalen Fugen ausge-
fuhrt werden. Werden keine raumhohen Platten angeordnet, so sind die Querstéfie mit einem
Metall-Profil (z. B. CW- oder CD-Profil) zu hinterlegen.

Die Bekleidung ist im Bereich der Plattenstéle, der Anschlisse und der Befestigungsstellen mit
Siniat-Fugenspachtel (Spachtelmasse nach DIN EN 13963: 2014-09 [7]) zu verspachteln.

- Démmung:

Der vorliegende Gefachhohlraum ist mit einer Mineralwolldammung (Glaswolle, Schmelzpunkt <
1000 °C) hohlraumfiillend auszuddmmen. Die Dammung muss mit einer Mindestdicke von
40 mm ausgefihrt werden. Der Dammstoff muss mit einem Ubermal von ca. 10 mm (Stau-
chung ca. 10 mm) stramm zwischen den Standern (Metallprofilen) eingebaut werden, um somit
gegen Herausfallen gesichert zu werden. Fugen von stumpf gestolenen Ddmmschichten mis-
sen dicht gestofRen sein.

- Zulassige Wandhdéhe:

Die maximal zulassige Wandhohe fiir diese Konstruktion betragt 3,0 m.

- Einbauten:

In die leichten Trennwandkonstruktionen sind der Einbau von Steckdosen in ein umlaufendes
30 mm dickes Gipshett nach Abschnitt 4.10.1 zuléssig.

In Anlage 1 bis Anlage 8 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis-istder konstruk-
tive Aufbau der leichten Trennwandkonstruktionen in Metallsténderba) i i

iSe . zeich Kh dar-
gestellt. t;{;égjgm &1

Leipzig GmbH || HI

—
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| _NB_0800 | /
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4.4

Leichte Trennwandkonstruktion F30/F60 (2 x 12,5 mm GKB + 60 mm Glaswolle)

Leichte Trennwandkonstruktionen bis zu einer Feuerwiderstandsklasse F60 sind entsprechend
der im Folgenden zusammengefassten Parameter zu errichten. In den Anlagen 1 bis 7 zu die-
sem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist der konstruktive Aufbau der leichten Trenn-
wandkonstruktionen in Metallstdnderbauweise zeichnerisch dargestelit.

- Unterkonstruktion — Stander, Stahl:

Es sind UW-Stahlprofile = UW 75/40-06 (Typ U/40/75/40, Nennblechdicke 0,6 mm) und
= CW 75/50-06 (Typ C/50/75/50, Nennblechdicke 0,6 mm) zu verwenden. Die UW-Stahlprofile
als Decken- und FuRbodenanschluss sind mit far den Untergrund geeigneten Schlagdibeln
(26 x 60 mm) bzw. Metalldiibeln oder mit mindestens gleichwertigen Befestigungselementen
(z. B. Befestigungsmittel siehe Anlage 12) gemaft DIN 18183-1: 2018-05 [10] im Abstand von
<500 mm zu befestigen. Unterhalb der UW-Profile sind zusatzlich 10 mm dicke Mineralwolle-
Dammstreifen (Schmelzpunkt = 1000 °C) oder PE-Trennwanddichtungsband anzuordnen. Als
Stander sind CW-Profile = CW 75/50-06 (Typ C/50/75/50, Nennblechdicke 0,6 mm) im Abstand
von <625 mm zwischen den UW-Profilen aufzustellen. Der Einstand der Standerprofile in das
UW-Anschlussprofil muss mindestens 20 mm betragen. Die wandseitigen Sténder (Randstan-
der) sind im Abstand von =500 mm mit den zuvor genannten Befestigungselementen (fir die
Befestigung der UW-Profile) zu befestigen. Zuséatzlich sind im Bereich der vertikalen Wandan-
schlisse, die Standerprofile mit ca. 10 mm dicken Mineralwolle-Dammstreifen (Schmelzpunkt
2 1000 °C) oder PE-Trennwanddichtungsband zu hinterlegen.

- Bekleidung:

Die Bekleidung mit 2 x 12,5 mm dicken Siniat Gipsplatten LaGyp, welche beidseitig ausgefuhrt
und stehend (im Hochformat) an den Metallstdndern angeordnet und befestigt werden. Die Be-
festigung der Siniat Gipsplatten ist wie folgt vorzunehmen:

Befestigung bei Anforderung F30:

- Die untere Lage ist mit Schnellbauschrauben TN 2 3,9 x 26 mm mit einem Befestigungsab-
stand von £ 750 mm und die obere Lage mit Schnellbauschrauben TN = 3,9 x 35 mm mit ei-
nem Befestigungsabstand von < 250 mm in der Unterkonstruktion zu befestigen.

Befestigung bei Anforderungen F60:

- Die untere Lage ist mit Schnellbauschrauben TN 2 3,9 x 25 mm mit einem Befestigungsab-
stand von < 250 mm und die obere Lage mit Schnellbauschrauben TN = 3,9 x 35 mm mit ei-
nem Befestigungsabstand von < 250 mm in der Unterkonstruktion zu befestigen.

Die Mindesteindringtiefen der Befestigungsmittel gemaR DIN 18181: 2008-10 [11] sind zu be-
achten.

Der Plattenldngsstol’ ist mittig auf den Stdndern anzuordnen. Zwischen beiden Platteniagen ist
ein Fugenversatz des PlattenlangsstoRes von einer Gefachbreite auszufuhren. QuerstéRe in-
nerhalb einer Plattenlage sind unter Verwendung nicht raumhoher Platten um = 400 mm versetzt
zueinander auszufuhren. Bei mehrlagiger Bekleidung ist ein Versatz der Quersté3e zwischen
den Plattenlagen von = 400 mm anzuordnen. Kreuzfugen sind in und unter den jeweiligen Plat-
tenlagen nicht zulassig. P il i

Die Bekleidung ist im Bereich der Plattenstdf3e, der Anschlisse und der Befg;sfi Wm
Siniat-Fugenspachtel (Spachtelmasse nach DIN EN 13963: 2014-09 [7]) zu verspachtetmbt

- Démmung: l o

Der vorliegende Gefachhohlraum ist mit einer Mineralwolldammung (Glaswohe, Strinmelzpu
1000 °C) hohlraumfillend auszuddmmen. Die Dadmmung muss mit einer ‘I\ri&@es%%ie
60 mm ausgefihrt werden. Der Dammstoff muss mit einem UbermaR von ca. “‘1‘&-mm.,(Stﬁl-
chung ca. 10 mm) stramm zwischen den Standern (Metallprofilen) eingebaut werden, um somit
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gegen Herausfallen gesichert zu werden. Fugen von stumpf gestolenen Dammschichten mus-
sen dicht gestofRen sein.

- Zulgdssige Wandhdhe:

Die maximal zulassige Wandhéhe fur diese Konstruktion betragt 5,0 m.

- Einbauten:

In die leichten Trennwandkonstruktionen ist der Einbau von Steckdosen in ein umlaufendes
30 mm dickes Gipsbett nach Abschnitt 4.10.1 zulassig.

In Anlage 1 bis Anlage 8 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist der konstruk-
tive Aufbau der leichten Trennwandkonstruktionen in Metallstanderbauweise zeichnerisch dar-
gestellt.

4.5 Leichte Trennwandkonstruktion F90 (2 x 12,5 GKF + 40 mm Glaswolle oder ohne
Hohlraumdammung)

Leichte Trennwandkonstruktionen bis zu einer Feuerwiderstandsklasse von F90 sind entspre-
chend der im Folgenden zusammengefassten Parameter zu errichten. In den Anlagen 1 bis 7 zu
diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist der konstruktive Aufbau der leichten
Trennwandkonstruktionen in Metalistanderbauweise zeichnerisch dargestellt.

- Unterkonstruktion — Stéander, Stahl:

Es sind UW-Stahlprofile = UW 50/40-06 (Typ U/40/50/40, Nennblechdicke 0,6 mm) und CW-
Stahlprofile 2 CW 50/50-06 (Typ C/50/50/50, Nennblechdicke 0,6 mm) zu verwenden. Die UW-
Stahlprofile als Decken- und Fuflbodenanschluss sind mit fur den Untergrund geeigneten
Schlagdubeln (26 x 35 mm) bzw. Metalldubeln oder mit mindestens gleichwertigen Befesti-
gungselementen (z. B. Befestigungsmittel sieche Anlage 12) geman DIN 18183-1: 2018-05 [10]
im Abstand von < 1000 mm zu befestigen. Unterhalb der UW-Profile sind zusatzlich 10 mm di-
cke Mineralwolle-Dammstreifen (Schmelzpunkt = 1000 °C) oder PE-Trennwanddichtungsband
anzuordnen. Als Stander sind CW-Profile (= 50 x 50 x 0,6 mm) im Abstand von < 625 mm zwi-
schen den UW-Profilen aufzustellen. Der Einstand der Standerprofile in das UW-Anschlussprofil
muss mindestens 20 mm betragen. Die wandseitigen Stander (Randsténder) sind im Abstand
von < 1000 mm mit den zuvor genannten Befestigungselementen (fir die Befestigung der UW-
Profile) zu befestigen. Zusatzlich sind im Bereich der vertikalen Wandanschlisse, die Stinder-
profile mit ca. 10 mm dicken Mineralwolle-Dammstreifen (Schmeizpunkt = 1000 °C) oder PE-
Trennwand-dichtungsband zu hinterlegen.

- Bekleidung, deren Befestigung und Fugenanordnung sowie Fugenausfihrung:

Die Bekleidung mit 2 x 12,5 mm dicken Siniat Gips-Feuerschutzplatten wird beidseitig ausge-
fuhrt und stehend (im Hochformat) an den Metallstdndern angeordnet und befestigt. Die Befesti-
gung der Siniat Gips-Feuerschutzplatten ist wie folgt vorzunehmen:

- Die untere Lage ist mit Schnellbauschrauben TN = 3,5 x 25 mm mit einem Bef¢stig

struktionen mit Glaswollddmmung) ist alternativ foIgende Befestigung zulassig: \_

- Die untere Lage ist mit Schnellbauschrauben LaPlura TN = 3,5 x 35 mm mit einenm B
gungsabstand von <250 mm in der Unterkonstruktion und die obere Lage mlt\Klammer-n/
(Typ ES 23 CNKHA), Klammerlange 23 mm mit einem Befestigungsabstand von < 80 mm in
der 1. Plattenlage zu befestigen. Die Klammern sind hierbei umlaufend je Platte und in ei-
nem Reihenabstand von < 625 mm auszufiihren.
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4.6

Die Mindesteindringtiefen der Befestigungsmittel gemaft DIN 18181: 2008-10 [11] sind zu be-
achten.

Der Plattenldngsstof ist mittig auf den Standern anzuordnen. Zwischen beiden Plattenlagen ist
ein Fugenversatz des Plattenlangsstofles von einer Gefachbreite auszufihren. Querstéfle in-
nerhalb einer Plattenlage sind unter Verwendung nicht raumhoher Platten um 2 400 mm versetzt
zueinander auszufthren. Bei mehrlagiger Bekleidung ist ein Versatz der Querstéle zwischen
den Plattenlagen von = 400 mm anzuordnen. Kreuzfugen sind in und unter den jeweiligen Plat-
tenlagen nicht zulassig.

Beide Lagen der Bekleidung sind im Bereich der PlattenstdRRe, der Anschlisse und der Befesti-

gungsstellen mit Siniat-Fugenspachtel (Spachtelmasse nach DIN EN 13963: 2014-09 [7]) zu
verspachteln.

- Dammung:

Als Dadmmung kann Mineralwollddmmung (Glaswolle, Schmelzpunkt < 1000 °C) verwendet wer-
den. Der Gefachhohlraum ist hohlraumfllend auszuddmmen. Die Dd&mmung muss mit einer
Mindestdicke von 40 mm ausgefiihrt werden. Der Dammstoff muss mit einem Ubermaf von ca.
10 mm (Stauchung ca. 10 mm) stramm zwischen den Standern (Metallprofilen) eingebaut wer-
den, um somit gegen Herausfallen gesichert zu werden. Fugen von stumpf gestolenen Damm-
schichten mussen dicht gestoflen sein.

Weiterhin ist die Ausfuhrung der leichten Trennwandkonstruktion ohne geddmmte Standerebene
zuldssig.

- Zuldssige Wandhdhe:

Die maximal zulassige Wandhoéhe dieser Konstruktion betrégt 5,0 m.

- Einbauten:

In die leichten Trennwandkonstruktionen ist der Einbau von Steckdosen in ein umlaufendes
30 mm dickes Gipsbett nach Abschnitt 4.10.1 zuldssig.

Wandkonstruktion F120-A (2 x 12,5 mm GKF ohne Ddmmung)

Leichte Trennwandkonstruktion bis zu einer Feuerwiderstandsklasse F120-A entsprechen der
konstruktiven Ausflihrung der leichten Trennwandkonstruktionen fur Feuerwiderstandsklasse
F90 aus Abschnitt 4.5 mit den im Folgenden aufgefiihrten Anderungen. In den Anlagen 1 bis 7
zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist der konstruktive Aufbau der leichten
Trennwandkonstruktion in Metallstanderbauweise zeichnerisch dargestellt.

- Unterkonstruktion — Stander, Stahl:

Abweichend von Abschnitt 4.5 sind UW-Stahlprofile mit den Mindestabmessungen
= 100 x 40 x 0,6 mm und CW-Stahlprofile mit den Mindestabmessungen = 100 x 50 x 0,6 mm zu
verwenden. In der weiteren Ausfithrung gelten die Anforderungen von Abschnitt 4.5.

- Bekleidung, deren Befestigung und Fugenanordnung sowie Fugenausfihrung:

Die zweilagige Bekleidung muss mit 2 x 12,5 mm dicken Siniat Gips-Feuerschutzplatten ausge-
fuhrt werden. Horizontale Plattenfugen der inneren (unteren) Plattenlage sind mit Profilen der
ausgefuhrten Unterkonstruktion zu hinterlegen. Die Befestigung der inneren (unteren).Plattenla-
ge hat auch mit den entsprechenden Verbindungsmittel an der StofShinterle {ing zu erfol

ar T
- Dammung: / gﬁgﬁ'?ﬁi
Leipzig GmbH
Es darf keine Dammung verbaut werden. K

SAC 02
NB 0800
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4.7

- Zulassige Wandhéhe

Die maximal zulassige Wandhdéhe flr diese Konstruktion betragt 4,0 m.

- Einbauten:
In der leichten Trennwandkonstruktion sind keine Einbauten nach Abschnitt 4.10 zul&ssig.

Wandkonstruktion F90-A, hohe Trennwidnde (2 x 12,5 mm GKF + 80 mm
Steinwolle)

Die leichte Trennwandkonstruktion der Feuerwiderstandsklasse F90 mit einer Wandhdéhe von bis
zu 7,0 m ist entsprechend der im Folgenden zusammengefassten Parameter zu errichten. In
den Anlagen 1 bis 7 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist der konstruktive
Aufbau der leichten Trennwandkonstruktion in Metallstdnderbauweise zeichnerisch dargestellt.

- Unterkonstruktion — Stander, Stahl:

Es sind UW-Stahlprofile (2 100 x 40 x 0,6 mm) und CW-Stahlprofile (= 100 x 50 x 0,6 mm) zu
verwenden. Die UW-Stahlprofile als Decken- und FuRbodenanschluss sind mit fur den Unter-
grund geeigneten Schlagdibeln (=6 x 70 mm) oder mit mindestens gleichwertigen Befesti-
gungselementen (z. B. Befestigungsmittel siehe Anlage 12) gemaR DIN 18183-1: 2018-05 [10]
im Abstand von <1000 mm zu befestigen. Unterhalb der UW-Profile sind zusatzlich 10 mm di-
cke Mineralwolle-Dammstreifen (Schmelzpunkt = 1000 °C) anzuordnen. Als Stander sind CW-
Profile (= 100 x 50 x 0,6 mm} im Abstand von <625 mm zwischen den UW-Profilen aufzustellen.
Die wandseitigen Stander (Randsténder) sind an mindestens drei Befestigungspunkten im Ab-
stand von <1000 mm mit zuvor genannten Befestigungselementen zu befestigen. Zuséatzlich
sind im Bereich der vertikalen Wandanschllsse, die Standerprofile mit ca. 20 mm dicken Mine-
ralwolle-Dammstreifen (Schmelzpunkt = 1000 °C) zu hinterlegen. Im Falle einer erforderlichen
Verlangerung sind die St6Re der Standerprofile entsprechend der Darsteliung in Anlage 8 um
mindestens 1000 mm zu Uberlappen. Die StéRe sind jeweils wechselnd anzuordnen und beid-
seitig in den Flanschen mit je 3 Blechschrauben LN 2 3,5 x 9 mm im Abstand von < 480.mm zu
verbinden. Bei Variante 1 ist der vorliegende Hohlraum im Bereich der Verlangefung mit der.
entsprechenden Mineralwolle Rockwool Sonorock auszudammen. L G 7

° TRIFPR

1.eipzlg GmbH

- Bekleidung, deren Befestigung und Fugenanordnung sowie FuqenausthrA{m

Die Bekleidung mit 2 x 12,5 mm dicken Siniat Gips-Feuerschutzplatten wird bgi
fahrt und stehend (im Hochformat) an den Metalisténdern angeordnet und befestj n io;Bert
gung der Siniat Gips-Feuerschutzplatten ist wie folgt vorzunehmen: | _NB_0800 ]

/
- Die untere Lage ist mit Schnellbauschrauben TN 2 3,5 x 35 mm mit einem Be?féstigungsﬁﬁ-
stand von = 750 mm und die obere Lage mit Schnellbauschrauben TN = 3,5 x 35 mm mit ei-
nem Befestigungsabstand von < 250 mm in der Unterkonstruktion zu befestigen.

Die Mindesteindringtiefen der Befestigungsmittel gemaR DIN 18181: 2008-10 [11] sind zu be-
achten.

Der Plattenlangsstof ist mittig auf den Standern anzuordnen. Zwischen beiden Plattenlagen ist
ein Fugenversatz des Plattenlangsstoles von einer Gefachbreite auszufihren. Querstéfle in-
nerhalb einer Plattenlage sind unter Verwendung nicht raumhoher Platten um = 400 mm versetzt
zueinander auszufiihren. Bei mehrlagiger Bekleidung ist ein Versatz der Querstéfie zwischen
den Plattenlagen von 2 400 mm anzuordnen. Kreuzfugen sind in und unter den jeweiligen Plat-
tenlagen nicht zulassig.

Beide Lagen der Bekleidung sind im Bereich der Plattenstofe, der Anschlisse und der Befesti-
gungsstellen mit Siniat-Fugenspachtel (Spachtelmasse nach DIN EN 13963: 2014-09 [7]) zu
verspachteln.
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4.8

4.9

- Démmung:

Der vorliegende Gefachhohlraum ist mit Mineralwolle Rockwool Sonorock (Rohdichte
=28 kg/ma, Schmelzpunkt = 1000°C, Baustoffklasse A1) mit der Mindestdicke von 80 mm zu
dammen. Der Gefachhohlraum ist hohlraumflllend auszuddmmen. Der Dammstoff muss mit ei-
nem Ubermaf von ca. 10 mm (Stauchung ca. 10 mm) stramm zwischen den Standern (Metall-
profilen) eingebaut werden, um somit gegen Herausfallen gesichert zu werden. Fugen von
stumpf gestoRenen Dammschichten mussen dicht gestoflen sein.

- Zuldssige Wandhéhe:

Die maximal zulassige Wandhé&he dieser Konstruktion betragt 7,0 m.

-  Einbauten:

In der leichten Trennwandkonstruktion sind keine Einbauten nach Abschnitt 4.10 zulassig.

Unterkonstruktion

Abweichend von den Abschnitten 4.3 bis 4.7 darf das Stadnderwerk der leichten Trennwandkon-
struktionen neben der Ausflihrung als Einzelstdnder auch als Doppelstédnderwerk errichtet wer-
den. Hierbei ist das Doppelstanderwerk mit den entsprechenden CW-Profilen, entweder mit ge-
trennten Metallstandern oder aus zug- und druckfest miteinander verbundenen parallelen
Metallstandern, zu errichten. Die Standerprofile der beiden Standerreihen sind jeweils paarweise
gegentiberliegend anzuordnen. Hinsichtlich der Ausfuhrung sind die Angaben in DIN 18183-1:
2018-05 [10] einzuhalten und zu beachten. Dies gilt auch bzgl. der Aussteifung der Metallstan-
der gegeneinander. Diese Aussteifung ist auf jeden Fall bei einem Profilabstand gréf3er der dop-
pelten Profilbreite anzuwenden.

Feste und gleitende Anschliisse, Dehnfugen, zuriickspringende Bekleidung

Decken-, FuBboden- und Wandanschlisse mussen so ausgefiihrt werden, dass die Einhaltung
der Feuerwiderstandsklasse gewahrleistet wird. Es muss zwischen den CW- und UW-Profilen
und den jeweiligen Decken-, FuBboden- und Wandanschliissen eine Anschlussdichtung (z. B.
Trennwandband b x d = 50 mm x 5 mm) eingebaut werden. Der Decken-, der Boden- und seitli-
che Wandanschluss sind als fester, verspachtelter Anschluss auszufuhren. Die Befestigung der
UW-Profile im Bereich des Decken- und Bodenanschlusses sowie das CW-Profil im Bereich des
seitlichen Wandanschlusses hat gemaR Abschnitt 4.3 bis 4.7 mit fur den Untergrund geeigneten
Befestigungsmitteln zu erfolgen.

Leichte Trennwandkonstruktionen mit zweilagiger Bekleidung und Gefachdadmmung darfen mit
einer zurtickspringenden Bekleidung ausgefuhrt werden. Die Ausfiihrung muss entsprechend
DIN 4102-4: 2016-05 [4], Bild 10.4 erfolgen. Die Da&mmschicht im zurtickspringenden Bereich ist
entsprechend zu komprimieren. Im Wandinneren ist eine entsprechende Ersatzschicht mit Uber-
stand anzuordnen.

Die leichten Trennwandkonstruktionen mit ein- und zweilagiger Bekleidung darfen mit einem
gleitenden Deckenanschluss, Fuge a < 20 mm, an die angrenzenden Massivbauteile ausgefuhrt
werden. Die Ausflihrung muss entsprechend DIN 4102-4: 2016-05 [4], Bild 10.5 erfolgen.

Die leichten Trennwandkonstruktionen mit ein- und zweilagiger Bekleidung durfen mit Dehnfu-
gen, Fugenbreite a < 20 mm, ausgefihrt werden. Die Ausfuhrung muss entsprechend DIN

4102-4: 2016-05 [4], Bild 10.1 erfolgen.

Leichte Trennwandkonstruktionen mit zweilagiger Bekleidung durfen mit gjng
fuhrt werden. Die festen, verspachtelten Anschlusse an angrenzende
sind entsprechend DIN 4102-4: 2016-05 [4], Bild 10.3 auszufiihren.
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4.10

4.10.1

4.10.2

Bei leichten Trennwandkonstruktionen mit zweilagiger Bekleidung sind Eckausbildungen zwi-
schen 90° und 135° in Anlage 6 dargestellt und entsprechend danach auszufihren.

Der Anschluss der leichten Trennwandkonstruktionen wie in Anlage 7 dargestellt, kann auch an
bekleidete Stahlbauteile erfolgen, die eine Feuerwiderstandsklasse aufweisen, die eine Stufe
héher ist als die der Trennwandkonstruktion (d. h. F 60 bei F 30-Trennwanden und F 90 bei
F 60-Trennwénden). Fir die bekleideten Stahlbauteile muss ein entsprechender bauaufsichtli-
cher Nachweis vorliegen. Anschllsse von leichten Trennwandkonstruktionen mit einer Hohe von
mehr als 3 m dirfen nicht mit Hohlraumdubeln (d. h. ohne direkte mechanische Verbindung zu
Stahlbauteilen) mit der brandschutztechnisch notwendigen Stahlbekleidung verbunden werden
(Variante Il, Anlage 7, Seiten 1 und 2).

Einbauten

In die leichten Trennwandkonstruktionen dirfen Elektro-Hohlraumdosen in einem Gipsbett bzw.
einer Einhausung entsprechend der Beschreibung in den Abschnitten 4.10.1 und 4.10.2 einge-
baut werden. Der zuléssige Einbau sowie die Ausflihrung ist den Abschnitten 4.3 bis 4.7 der je-
weiligen Erlduterung zu dem Aufbau der leichten Trennwandkonstruktion zu entnehmen.

Bei Verwendung spezieller Produkte zum VerschlieRen von Elektroinstallationséffnungen ist die
Eignung dieser Einbauten in Verbindung mit den Holzst&dnderwandkonstruktionen nachzuwei-
sen. Es sind weitere Eignungsnachweise, z. B. im Rahmen der Erteilung einer aligemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung, erforderlich.

Elektro-Hohlwanddosen im Gipsbett

An jeder beliebigen Stelle der jeweiligen leichten Trennwandkonstruktion durfen handelstbliche
Elektro-Hohlwanddosen (Steckdosen, Schalterdosen, Verteilerdosen) eingebaut werden, wenn
diese im Gefachhohlraum mit Siniat-Fugenspachtel nach DIN EN 13963: 2014-09 [7] (30 mm
Dicke) hinterfillt werden. Eine dahinter liegende Mineralwoll-Dammung wird nicht ausgeschnit-
ten, sondern komprimiert. Die Elektro-Hohlwanddosen dirfen nicht unmittelbar gegentberlie-
gend eingebaut werden. Die Elektro-Hohlwanddosen dirfen an jeder beliebigen Stelle angeord-
net werden. Anlage 9 zeigt den Aufbau im Detail.

Elektro-Hohlwanddosen in einer Einhausung

Der Einbau einzelner Elektro-Hohlwanddosen (Steckdosen, Schalterdosen, Verteilerdosen) in
Platteneinhausungen, hat mit dem jeweiligen Plattentyp der entsprechenden Wandkonstruktion,
mindestens in der Art und Dicke der erforderlichen einseitigen Wandbekleidung, zu erfolgen. Die
Plattenlagen sind untereinander mit geeigneten Schrauben oder Klammern zu verbinden und
jeweils von der Wandauf3enseite mit mindestens einer Schraube je Ecke (z. B. Schnellbau-
schrauben Gips in Gips TN = 3,5 x 45 mm) zu verschrauben und mit Siniat Fugenspachtel dicht
anzuschlieRen. Die Einbauten mussen einen Mindestabstand von 50 mm von den CW- und UW-
Profilen der Tragkonstruktion aufweisen.

Die Elektro-Hohlwanddosen dirfen nicht unmittelbar gegenlberliegend emgebaut.wgrden Die
Elektro-Hohlwanddosen dirfen an jeder beliebigen Stelle angeordnet w,eaﬂen Anla zeigt
den Aufbau im Detail.
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(1)

Leipzig, den 7. Jy

Al

Bestimmungen fiir die Nutzung und Wartung

Die Brandschutzwirkung der jeweiligen leichten Trennwandkonstruktion bei einseitiger Brandbe-
anspruchung ist auf Dauer nur sichergestellt, wenn diese stets in ordnungsgemafRen Zustand
gehalten wird (z. B. keine mechanische Beschadigung).

Im Falle des Austausches beschadigter oder zerstérter Bestandteile der leichten Trennwand-
konstruktion ist darauf zu achten, dass die neu zu verwendenden Materialien sowie der Einbau
dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnisses entsprechen.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 17 der Hessischen Bau-
ordnung (HBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Mai 2018 (GVBI. S. 198) in Ver-
bindung mit der Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VV TB)
(Einfuhrungserlass vom 13. Juni 2018 (StAnz. 2018, S. 831) und Anderungserlass vom 18. Sep-
tember 2018 und 22. November 2018 (StAnz. 2018, S. 1118 und S. 1431)), Teil C4, Ifd. Nr.
C 4.2 erteilt.

In den Landesbauordnungen der Gbrigen Bundeslénder sind entsprechende Rechtsgrundlagen
enthalten.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach Aus-
stellung Widerspruch erhoben werden.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gesellschaft fir Materialforschung
und Prifungsanstalt fir das Bauwesen Leipzig mbH, Hans-Weigel-Stralle 2b, 04319 Leipzig
einzulegen.

MafRgeblich fiir die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der Zeitpunkt des Eingangs der Wider-
spruchsschrift bei der Gesellschaft fur Materialforschung und Prufungsanstalt fur das Bauwesen

Leipzig mbH

Priifstellenieiter

rﬁpl.-lng. H. Fisc\qgiﬁw)
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Normen und Richtlinien

1] DIN 4102-2: 1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, Bauteile: Begriffe, Anforde-
rungen und Priifungen

(2] DIN 18180: 2014-09 Gipsplatten - Arten und Anforderungen

[3] DIN EN 520: 2009-12 Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren

[4] DIN 4102-4; 2016-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4. Zusammenstellung
und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

[5] DIN 4103-1: 2015-06 Nichttragende innere Trennwénde - Teil 1: Anforderungen und Nachweise

[6] DIN EN 13162: 2015-04 Warmedammstoffe fiir Gebdude - WerkmaRig hergestellte Produkte
aus Mineralwolle, Spezifikation

[7] DIN EN 13963: 2014-09 Materialien fiir das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen - Begriffe, An-
forderungen und Priifverfahren

[8] DIN 18182-1: 2015-11 Zubehér fur die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 1: Profile aus Stah/-
blech

[9] DIN EN 14195: 2015-03 Metall-Unterkonstruktionsbauteile fiir Gipsplatten-Systeme; Begriffe,

Anforderungen und Priifverfahren

[10] DIN 18183-1: 2018-05 Trennwénde und Vorsatzschalen aus Gipsplatten mit Metallunterkon-
struktionen - Teil 1: Beplankung mit Gipsplatten

[11] DIN 18181: 2008-10 Gipsplatten im Hochbau - Verarbeitung

Weitere Literatur

Hessische Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VV TB) des Landes Hessen vom
13. Juni 2018

Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Mai 2018 (GVBI. S. 198)

Die Verweise auf Normen und Richtlinien beziehen sich auf die zum Ausstellungszeitpunkt dieses Allge-
meinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses jeweils giltige Fassung einschliellich der /;ewerhgg.qtlgen An-

derungen und Ergédnzungen. \
/| A
Hi \

Leipzig Gth

SAC 02
_NB 0800

\\'*--_._//
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Anlagenverzeichnis

Anlage 1
Anlage 2
Anlage 3
Anlage 4
Anlage 5
Anlage 6
Anlage 7
Anlage 8
Anlage 9
Anlage 10
Anlage 11
Anlage 12
Anlage 13

Bodenanschlisse fur einlagige (F30) und zweilagige (F90) Bekleidung (3 Seiten)
Deckenanschllsse fiur einlagige (F30) und zweilagige (F90) Bekleidung (3 Seiten)
Wandanschlusse fur einlagige (F30) und zweilagige (F90) Bekleidung (3 Seiten)
Fugenausbildung fir einlagige und zweilagige Bekleidung

Bewegungsfuge

Eckenausbildung fiir zweilagige (F90) Bekleidung

AnschlUsse an Stahlbauteile fur zweilagige (F90) Bekleidung (4 Seiten)
Profilverléngerung fur verschiedene ProfilgréfRen

Elektro-Hohlraumdosen im Gipsbett

Elektro-Hohlraumdosen ohne Gipsbett (2 Seiten)

Positionsliste

Alternative Verankerungsmittel

Muster fur Ubereinstimmung ari
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Anlage 1 Bodenanschlusse fir einlagige (F30) und zweilagige (F60 / F90) Bekleidung
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Abbildung A1.1  Starrer Bodenanschluss an Massivdecke mit einlagiger und zweilagigg
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Anlage2  Deckenanschlisse flr einlagige (F30) und zweilagige (F60 / F90) Bekleidung
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Abbildung A2.1  Starrer Deckenanschiuss an Massivdecke mit einlagiger und zweilagiger Bt-.:m'e‘?dung“"’



WI MFPA Leipzig GmbH P-SACO02/ 111-681 Anlage 2
[ | ] Baulicher Brandschutz vom 7. Juni 2019 Seite 2von 3

[ "

¥ AL LSS S S S S
PSS DS S S
TSI LI LTI P EI I L
S S g DRSS S
S (9 AP RP AP R A A

LNy

N

vollflachig \@

771

e

L SOTERITL T

ey

l/ -, - - s s L4 v , , 7’ 7’ ’ ’, LJ s ’ ’ /’ ’ s
/f/////x/,r///xz LSS
CS S S SIS Vrsde /o /s /s /7,
PSS S, LSS S S S
(P IV LTI Aa Z (VNI L S A (Il I LT LI LI
A T R TR BT AT AR e N

=W ] L st EE L S N &

N

|

>20 2?0 <20
=

|

 =za




MFPA Leipzig GmbH P-SACO02/ 111-681 Anlage 2
Baulicher Brandschutz vom 7. Juni 2019 Seite 3von 3

Hesiniat




MFPA Leipzig GmbH P-SACO02/ 111-681 Anlage 3
[

| 1 Baulicher Brandschutz vom 7. Juni 2019 Seite 1 von 3

Anlage 3  Wandanschlusse fur einlagige (F30) und zweilagige (F60 / FO0) Bekleidung

Sesiniat ’ (
)
Abbildung A3.1 Starrer Anschluss an Massivwand mit einlagiger und zweilagiger Bekleid nﬁ@c g'[?mu
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Anlage 4  Fugenausbildung fur einlagige und zweilagige Bekleidung
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Anlage5 Bewegungsfuge
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Anlage 6  Eckenausbildung fur zweilagige Bekleidung der Feuerwiderstandsklasse F60 und 90
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Abbildung A6.1  Winkel (135°) und Ecke (90°) mit zweilagiger Bekfei
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Anlage 7  Anschlisse an Stahlbauteile fur zweilagige (F60 / F90) Bekleidung

Variante ||
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®® @

Ml
Variante |
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! esiniat
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. Leipzig GmbH Alle MaBd in mm
Abbildung A7.1 Honizontalschnitt Anschluss an Stahlstitzen ohne Unterkons{rukfjon
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Abbildung A7.4 Vertikalschnitt Anschluss an Stahltrdger mit Unterkonstruktion

Alle MaBe in mm




MFPA Leipzig GmbH P-SACO02/ 111-681 Anlage 8
Baulicher Brandschutz vom 7. Juni 2019 Seite 1 von 1

Anlage 8  Profilverlangerung fir verschiedene Profilgréien

Variante 1 Variante 2

Al —@— =
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|
Lé <200 [ <200 S(I)
(V]

Variante 3
mit UA-Profilen und Flachkopfschrauben Variante 4
mit Mutter und Unterlegscheibe
il 12
= 00
00
1 NIt
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L~ 00
Uberlappung i der Profile:
CW 50-06/UA50 =500 mm
Abstand der Verschraubung: CW 75-06 / UA 75
CW 100-06 / UA 100
Y
| #SSINIBE | Apstand vom Profilrand ~ 50 mm CW 125-06 / UA 125
L | Abstand der Schrauben < 200 mm CW 150-06 / UA 150

Abbildung A8.1 Profilveridngerung in zwei Varianten
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Anlage 9  Elektro-Hohiraumdosen im Gipsbett
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Anlage 10 Elektro-Hohlraumdosen ohne Gipsbett
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|' . Umhausung der ELT-Dose mit
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| %ﬁsm'at | Befestigung mit Schnellbauschrauben
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Abbildung A10.2 Hohlraumdosen Einbauvaniante, Vertikalschnitt 2 Einbauvariante nur mit Glaswolle
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Anlage 11 Positionsliste

QOBROOROBRERAOPREAICEOROEOEO®EOOB

Siniat Gipsplatte

Siniat Fugenspachtel
Dammstoff gemaB ABP
Trennwanddichtungsband
Trennstreifen

LaForm Riegel

LaForm kartonummantelt {bei Bedarf)
Flamtex A1

Hinterlegung Flamtex A1
Formteil Flamtex A1
Knagge Flamtex A1
UA-Profil
Papierbewehrungsstreifen
Hinterfutterung

L-Winkel 40/15 mm
CW-Profil

UW-Profil

Kantenprofil {bei Bedarf)

CD-Profil

Metallhohlraumdiibel
Stahlstiitze

Kunststoff-Schlagdibel
Stahltrger

Schnellbauschraube TN
Blechstreifen, t = 0,6 mm
Schnellbauschraube TB
Stiitzen-Clip
Schnellbauschraube FN, Befestigung im Standerprofil
Schienenlaufer fiir CD-Profile
Schnellbauschraube Gips in Gips
ELT-Dose
Blechschraube

Steckdose
Bohrschraube / Setzbiolzen, a < 1000 m
l‘-. e —————

Stahlklammern / g%%?é‘:g?@

Lelpzig GmbH

Verteilerdose
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Anlage 12  Alternative Verankerungsmittel
Tabelle A11/1  Geeignete Hilti Beton-, Universal oder Gasnégel zur Befestigung der Randprofile
i R Mindestldnge* | Schaft @ Kopf @
Befestigungs Bezeichnung . : Setzgerit
untergrund [mm] [mm] [mm]
X-C B3 MX 20 3 6.5 BX 3
X-C G3 MX 20 3 6.5 GX3
S DX 5 MX, DX 460 MX
C12/15 bis C20/25 B ' '
X-C MX 22 35 8 DX 351 MX
DX 5 MX, DX 460 MX,
X-U oder X-P MX 22 4 8 DX 351 MX
X-P G3 MX 17 6.8 GX3
Beton X-P B3 MX 17 6.8 BX 3
X-U oder X-P MX 22 4 8 DX 351 MX
X-S 14 G3 MX 14 3 6.8 GX3
Stahl
$235 bis 355 X-S 14 B3 MX 14 3 6.8 BX 3
DX 5 MX, DX 460 MX,
X-U 16 MX 16 4 8 DX 351 MX
Tabelle A11/2  Geeignete SPIT-Néagel und SPIT-Kopfbolzen zur Befestigung der Randprofile
i - Mindestlinge* | Schaft @ Kopf @
BT Bezeichnung B B Setzgerat
untergrund [mm] [mm] [mm]
Beton Standardnagel C6 20 26 63 PULSA 700P, 700E,
C12/15 bis C20/25 magaziniert ’ ! 800P, 800E oder 800P+
Beton Spezialnagel HC6 17 30 6.4 PULSA 700P, 700E,
C20/25 bis C50/60 magaziniert ! ! 800P, 800E oder 800P+
Beton Kopfbolzen C9
C16/20 bis C20/25 magaziniert o0 818 616 SPITRIRE P50
Beton Kopfbolzen SC9
C25/30 bis C50/60 magaziniert 20 4.0 88 SPITFIRE P370
Spezialnagel HC6 PULSA 700P, 700E,
Stahl $235 magaziniert 15 3.0 Ot 800P, 800E oder 800P+
Spezialnagel HC6 PULSA 700P, 700E,
Stahl $355 magaziniert 12 2l G 800P, 800E oder 800P+
Stahl Kopfbolzen SC9
§235 bis 8355 magaziniert 2 it 88 Bt i =laer

* bei Befestigung von UK-Profilen aus Stahlblech mit einer maximalen Dicke von 2 mm.
dickeren Anbauteilen (z.B. Bekleidungen aus Brandschutzplatten) ist die Mindestiange d
um die Dicke des Anbauteils zu erhéhen.

Achsabsténde der Befestigungen < 300 m, Verankerungstiefe =2 14 mm

Erforderliche Randabsténde der Befestigungen, minimale Untergrunddicken, Anwendu
weitere technische Daten/Informationen kénnen dem ,Hilti Handbuch fiir Direktbefestigi ng -bzm‘;’ :
herausgegebenen "Technischen Leitfaden Gasnagelgerate Bolzenschubwerkzeuge" entnomme‘

| Befes!tm

ﬁ\:ﬁ% ﬂ%

{l. t:lpmg GmbH
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Muster fiir Ubereinstimmungserklirung

- Name und Anschrift des Unternehmens, dass die nichttragende, raumabschlieRende Wandkonstruk-
tion in Metallstanderbauweise hergestellt hat:

—  Bauvorhaben:

-~ Zeitraum der Herstellung:

Feuerwiderstandskiasse der Konstruktion: F30-A, F60-A, F90-A bzw. F120-A”

|

Hiermit wird bestatigt, dass die nichttragende Wandkonstruktion in Metallstdnderbauweise der Feuerwi-
derstandsklasse F30, F60, F90, F120" hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaitung
aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses P-SAC 02/111-681 der Gesell-
schaft fur Materialforschung und Prufanstalt fir das Bauwesen Leipzig mbH vom 7. Juni 2019 hergestellt
sowie nach der Aufbauanleitung, die der Antragsteller dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis-
ses flr die Konstruktion bereitgestellt hat, hergestellt und aufgebaut wurde.

Fur die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte wie [z.B. Tragkonstruktion, Verbin-
dungsmittel und Ddmmstoff] wird dies ebenfalls bestétigt aufgrund

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des
aligemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses”’

—~  eigener Kontrollen”

- entsprechender schriftlicher Bestétigungen der Herstefler der Bauprodukte oder Teile, die
der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat”

Ort, Datum Stempel, Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zusténdige Bauaufsichtsbehérde auszu-
hé&ndigen.)

" Nichtzutreffendes streichen
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1 Anlass und Auftrag

Mit dem Schreiben vom 20. Oktober 2014 wurde die MFPA Leipzig GmbH durch die Siniat GmbH
beauftragt, eine gutachterliche Stellungnahme zu verschiedenen Ausfuhrungs- und Anschlussde-
tails von nichttragenden, raumabschlieBenden Trennwandkonstruktionen in Metallstinderbau-
weise mit beidseitiger, symmetrischer Beplankung aus Gipsplatten mit bzw. ohne Dammung mit
einer Feuerwiderstandsklasse F30, F60, F90 bzw. F120 bei einseitiger Brandbeanspruchung ge-
mat DIN 4102-2:* 1977-09 in Anlehnung an das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis
P-SAC-02/111-681 vom 07. Juni 2014 zu erstellen.

Dieses Schreiben soll dazu dienen, die unterschiedlichen Ausfuhrungsvarianten und An-
schlussdetails, die nicht explizit durch das allgemeine bauaufsichtiiche Prifzeugnis
P-SAC-02 /111-681 vom 07. Juni 2014 abgedeckt sind, brandschutztechnisch bewerten zu kénnen.

2 Grundlagen und Unterlagen zur Stellungnahme

Grundlagen zur gutachterlichen Stellungnahme sind einerseits die Anforderungen der Bauauf-
sichten oder aus Brandschutzkonzepten, die eine Einstufung der leichten Trennwandkonstruktion
in die entsprechenden Feuerwiderstandskiassen F30, F80, F90 und F120 geman
DIN 4102-2: 1977 bei einer einseitigen Brandbeanspruchung fordem.

Als Unterlagen werden fUr die gutachterliche Stellungnahme herangezogen:

[1] Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis P-SAC-02 /I1I-681 erstellt durch die
MFPA Leipzig GmbH am 07. Juni 2014

-Bauart zur Errichtung von nichttragenden, raumabschlieRenden Wandkonstruktionen in
Metallstédnderbauweise mit beidseitiger, symmetrischer Beplankung aus Gips-Feuer-
schutzplatten mit bzw. ohne Ddmmung mit einer Feuerwiderstandsklasse F30, F&0, FS0
bzw. F120 bei einseitiger Brandbeanspruchung gemaR DIN 4102-2:1977-09"

[2] DIN 4103-1: Juli 1984
-Nichttragende innere Trennwénde, Anforderungen und Nachweise*
[3] DIN 4102-4: Marz 1994

»Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, Zusammenstellung-und Anwendung klas-
sifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile.”

[4]  Gutachterliche Stellungnahme GS 3.2/11-073-1 erstellt von der MFPA Leipzig GmbH am
02. April 2011

.Brandverhalten von Trockenbau-Konstruktionen nach DIN 4102-4 sowie aligemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnissen in Verbindung mit LaHydro-Plattenbekleidungen an-
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[3]

[6]

[7]

[8]
[9]

[10]

[11]

[12]

stelle mit GKF-Platten nach DIN 18180 bzw. Typ DF nach DIN EN 520 zwecks Beantra-

gung einer Aligemeinen Bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) beim Deutschen Institut fir
Bautechnik, Berlin."

Produktdatenblatt ,LAHYDRO GKFi 12,5, Stand 01. Oktober 2013 erstellt von SINIAT
GmbH

»~bandgefertigte Gipsplatte, Typ GM-FH1I nach DIN EN 15283-1 fur Wand- und Decken-

bekleidungen sowie —beplankungen im Innenbereich und im vor Witterungseinfliissen
geschiitzien Aufenbereich®

Und Aligemeine Bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-7445 erstellt durch das DIBt am
14. August 2013

»,Glasvliesummantelte Spezial-Gipsplatte LaHydro"

Orientierender Prifbericht Nr. 210004855-1 erstellt durch die MPA NRW am 14. Dezem-
ber 2006

»Orientierende Brandprifung in Anlehnung nach DIN 4102-2: 1977-09 an zwei Wand-
und einem Unterdecken-Ausschnitt (Feuer einseitig bzw. einseitig von unten)"

Ergénzung des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses P-MPA-E-99-020 erstellt
durch die MPW NRW am 08. Dezember 2004 und 09. Juli 2004

Gutachten Nr. 210481197 erstellt durch die MPA NRW am 19. Februar 1997

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis P-1402/354/12-MPA BS erstellt von der MPA
Braunschweig am 29. August 2012

»Nichttragende, raumabschiieRende Trennwandkonstruktion (Einfachstédnderwand) ge-
mak Norm DIN 4103-1: 1984-07, bei Beanspruchung durch Linienlasten, Konsollasten,
Windlasten und weichen StoR*

Prafbericht Nr. 22 0614 9 93 erstellt von der MPA NRW am 30. September 1993

»Brandprifung nach DIN 4102 Teil 2 (Ausgabe September 1977) an nichttragenden Wan-
den”

Prufzeugnis Nr. 23 0407 0 95 erstellt von der MPA NRW am 29. September 1995

»-Brandprifung nach DIN 4102 Teil 2 (Ausgabe 09/1 977) an zwei nichttragenden Trenn-
winde”

Aligemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis P-MPA-E-99-020 erstelit von der-MPA NRW
am 18. Februar 1999 und Ergénzungen

sNichtiragende, raumabschlieBende Wand-Konstruktion der Feuerwidefstandskiasse
F90 gemaR DIN 4102 Teil 2, Ausgabe 09/1977°
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[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

Produktdatenblatt ,Wandkonstruktionen* Stand August 2014 erstellt von der Firma Pro-
tektor

Prifzeugnis 16072 erstellt von der Forschungs- und Materialprifanstalt Baden-Wrttem-
berg am 11. Oktober 1993

,Prufung von zwei raumabschlieBenden nichttragenden Trennwéanden nach
DIN 4102 Teil 2, Ausgabe 1977*

Prufbericht 3669-9764 erstellt von der MPA Braunschweig am 28. Oktober 2004

»Prufung einer nichttragenden, raumabschlieRenden Trennwand in Metallstinderbau-
weise mit einer beidseitigen Bekleidung aus 2 x 15 mm dicken Gipskarton-Feuerschutz-
platten (GKF nach DIN 18180) und einer jeweils dazwischen angeordneten 0,5 mm di-
cken Stahlblecheinlage ohne Dammung auf Brand- und StoRverhalten zum Nachweis
der Eignung als Brandwand und zur Ermittlung der Feuerwiderstandsklasse bei einseiti-
ger Brandbeanspruchung”

Fire Resistance Test Report No. Pr-00-01.046-En erstellt von PAVUS, a.ss. am
10. Mai 2010

.Non-load bearing walls, Partiton CW 50/75/1-12,5 of plasterboard and steel profiles
1 x GKF 12,5 (each side) without thermal insulation panels®

Fire Resistance Test Report No. Pr-00-01.047-En erstelit von PAVUS, a.s. am
11. Mai 2010

-Non-load bearing walls, Partiton CW 50/80/1-15 of plasterboard and steel profiles
1 x GKF 15 (each side) without thermal insulation panels*

Prifbericht Nr. 3849/1322 erstellt von der MPA Braunschweig am 31. Mai 2002

»Prifung einer 75 mm dicken, nichttragenden, raumabschlieRenden Trennwand aus ei-
nem Metallsténderwerk, einer Mineralwolleddmmung und einer beidseitigen Wandbeklei-
dung mit 1 x 12,5 mm dicken ,Lafarge" Gipskarton-Feuerschutzplatte (GKF) mit Revisi-
onsklappen und ELT-Dosen auf Brandverhalten nach DIN EN 1364-1: 1999-10 zur Er-
mittlung der Feuerwiderstandsklasse bei einseitiger Brandbeanspruchung*

Priifzeugnis Nr. 22 0778 1 93 erstelit von der MPA NRW am 25. November 1993

»,Brandprifung an zwei nichttragenden raumabschlieBenden Trennwanden mit Anschlis-
sen an angrenzende Massivbauteile auf Brandverhalten nach DIN.4102 Teil 2, Ausgabe
1977 zur Ermittlung der Feuerwiderstandsdauer bei einseitiger Brandbeanspruchung”
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[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]
{26]

Prufzeugnis Nr. 22 0778 1 93-1 erstellt von der MPA NRW am 23. Dezember 1993

»Brandprifung an zwei nichttragenden raumabschlieRenden Trennwznden mit Anschliis-
sen an angrenzende Massivbauteile auf Brandverhaiten nach DIN 4102 Teil 2, Ausgabe
1977 zur Ermittlung der Feuerwiderstandsdauer bei einseitiger Brandbeanspruchung*

Prifzeugnis Nr. 22 0778 1 93-2 erstellt von der MPA NRW am 27. April 1994

.Brandprlifung an einer nichttragenden raumabschlieRenden Trennwand mit Anschlls-
sen an angrenzende Massivbauteile auf Brandverhalten nach DIN 4102 Teil 2, Ausgabe
1977 zur Ermittlung der Feuerwiderstandsdauer bei einseitiger Brandbeanspruchung*

Untersuchungsbericht Nr. 3169/1619 erstellt von der MPA Braunschweig am
17. Mérz 1989

sPrufung einer 100 mm dicken, nichtiragenden, raumabschlieBenden Wand aus einem
Metallstanderwerk, beidseitiger doppelter Beplankung mit Gipskarton-Bauplatten B und
einer innenliegenden Mineralfaserddmmschicht auf Brandverhalten nach DIN 4102 Teil 2
Ausgabe 1977 bei einseitiger Brandbeanspruchung*

Prifbericht 3048/656/08 erstellt von der MPA Braunschweig am 24. November 2008

»Prufung einer etwa 150 mm dicken nichttragenden, raumabschlieRenden Trennwand-
konstruktion bestehend aus Stahlstandern, einer Mineralwolleisolierung mit einer beid-
seitigen Beplankung aus 2 x 12,5 mm dicken Gips-Feuerschutzplatten GKF/DF auf

Brandverhalten zur Ermittiung der Feuerwiderstandsdauer bei einseitiger Brandbean-
spruchung®

Prifbericht 3317/0731 erstelit von MPA Braunschweig am 15. April 2002

+Prafung einer 75 mm dicken, nichttragenden, raumabschlieRenden Trennwand aus ej-
nem Metallstadnderwerk, einer 40 mm dicken »1rennwandplatte TWP* bzw. einem 40 mm
dicken ,Trennwandfilz TWF* aus kunstharzgebundenen Mineralfaserplatten bzw. —filzen
+GLASCOWOOL" und einer beidseitigen Beplankung aus jeweils 1 x 12,5 mm dicken
.Lafarge — Gipsplatten GKF* nach DIN 18180: 1989-09 aui Brandverhalten nach
DIN EN 1364-1: 1999-10 in Verbindung mit DIN EN 1363-01: 1999-10 zur Ermittlung der
Feuerwiderstandsdauer bei einseitiger Brandbeanspruchung®

Prifzertifikat Nr. Z-707-09/Pf erstellt von der VHT am 30. November 2009

Aligemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis P-SAC-02/11l-718 und ergénzende Gut-
achterliche Stellungnahme GS 3.2/14-390-1 der MFPA Leipzig GmbH, noch nichterstellt,
basierend auf

» P-3363/424/14-MPA BS vom 02.06.2014

* P-3254/1449-MPA BS vom 02.06.2014

* P-3586/8692-MPA BS vom 02.06.2014



WI MFPA Leipzig GmbH GS 3.2-14-182-1A
1] Baulicher Brandschutz vom 07, Juni 2014 Seite 6 von 18

Neben diesen Unterlagen flieBen umfangreiche Priferfahrungen der MFPA Leipzig GmbH aus
Feuerwiderstandspriffungen von leichten Trennwanden in die brandschutztechnische Beurteilung
mit ein.

3 Beschreibung der zu beurteilenden Wandkonstruktionen

Der grundsétzliche Aufbau der Wande soll gemaR den Vorgaben des allgemeinen bauaufsichtli-
chen Prifzeugnisses P-SAC-02 /111-681 erfolgen. Sofern nicht explizit Anschliisse und Wand-
ecken erldutert werden, gelten die brandschutztechnischen Bewertungen der vorliegenden Stel-
lungnahme ausschlielich fiir flachige Wandkonstruktionen. Die im Folgenden aufgezdhlten Kon-
struktionsdetails und Abweichungen sollen brandschutztechnisch beurteitt werden. Hierbei wur-
den die Konstruktionsdetails hinsichtlich der Themen Anschliisse, Ddmmstoffe und Bekleidun-
gen, konstruktive Abweichungen und geometrische Bedingungen unterteilt.

3.1 Anschliisse und Durchfiihrungen

in diesem Abschnitt werden konstruktive Details der Anschlisse von den brandschutztechnisch
zu bewertenden Stdnderwandkonstruktionen an Wainde, Decken sowie an Stahlstitzen und
Stahltrager aufgefuhrt, sowie Durchfiihrungen einzeiner Leitungen (z.B. Rohrleitungen).

3.1.1. Wandverjiingung

Der seitliche Anschluss einer Wandkonstruktion darf erganzend zu den Angaben des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses [1] mit zuriickspringender Beplankung (sog. Wandverjiingung)
ausgefuhrt werden. Dabei sind folgende zwei Varianten méglich:

Variante 1: Wandverjiingung mit einer Dicke von = 44 mm (Detailzeichnung siehe Anlage 9)

Die Wandverjungung wird mit folgendem Aufbau ausgefiihrt:

» beidseitige Beplankung aus ,Siniat*-Glasfaservlies-Feuerschutzplatten nach
DIN EN 15283-1:2009-11, jeweils mit einer Dicke von 15 mm

» beidseitige verzinkte Stahlbleche, jeweils mit einer Dicke von 2 2 mm auf der Inneriseite
der ,Siniat"-Glasvlies-Feuerschutzplatten

* Hohlraum-Dammung aus Mineralfaser (d = 10 mm, Steinwolle)

» Stahlwinkel mit den Abmessungen = 15 x 30 x 0,6 mm zur Befestigung ahdie angrenzen-
den Bauteile

Die Beplankung wird mit Schnellbauschrauben TB = 3,5 x 25 mm im Abstand von < 250 mm an
den Stahlblechen befestigt. Der Abstand der Befestigungsreihen betragt < 625 mm. Trennwand-
seitig wird die Beplankung mit den Stahlwinkeln = 15 x 30 x 0,6 mm verschraubt. Die Stahlwinkel
werden jeweils mittels Blechschrauben mit Bohrspitze (Fassadenpfosten) oder Kunststoff-
Schlagdiibeln = 6 x 40 mm (Massivbauteile) an mindestens 3 Befestigungspunkten im Abstand
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von = 500 mm der angrenzenden Bauteile angebracht. Der Dammstoff wird (tber die gesamte
Héhe eingebaut.

Variante 2: Wandverjiingung mit einer Dicke von 2 54 mm (Detailzeichnung siche Anlage 9)

Die Wandverjliingung wird mit folgendem Aufbau ausgefiihrt:

* beidseitige Beplankung aus ,Siniat-Massivbauplatten” mindestens Typ GKF nach
DIN 18180 und mindestens Typ DF nach DIN EN 520, jeweils mit einer Dicke von 20 mm

* Dbeidseitige verzinkte Stahlbleche, jeweils mit einer Dicke von = 2 mm auf der Innenssite
der ,Siniat-Massivbauplatten“

* Hohlraum-Dammung aus Mineralfaser (d 2 10 mm, Steinwolle)

* Stahlwinkel mit den Abmessungen 2 15 x 30 x 0,6 mm zur Befestigung an die angrenzen-
den Bauteile

Eine ,Siniat-Massivbauplatte" ist eine Feuerschutzplatte mit einem armierten Gipskern und hat
eine Mindestrohdichte von 835 kg/m?.

Die Beplankung wird mit Schnellbauschrauben TB 2 3,5 x 35 mm im Abstand von < 250 mm an
den Stahlblechen befestigt. Der Abstand der Befestigungsreihen betragt < 625 mm. Trennwand-
seitig wird die Beplankung mit den Stahlwinkeln 2 15 x 30 x 0,6 mm verschraubt. Die Stahlwinkel
werden jeweils mittels Blechschrauben mit Bohrspitze (Fassadenpfosten) oder Kunststoff-
Schlagdiibein 2 6 x 40 mm (Massivbauteile) an mindestens 3 Befestigungspunkten im Abstand

von = 500 mm der angrenzenden Bauteile angebracht. Der Dammstoff wird Uber die gesamte
Héhe eingebaut.

Bewertung

Beide oben genannten Konstruktionen wurden in einem Brandversuch untersucht [6]. Uber 90 Mi-
nuten blieben die Anforderungen an den Raumabschiuss und die Warmedammung erflillt. Auf
Grundlage dieser Brandversuche kann eine Einstufung dieser Konstruktionen bis zu einer Breite
von 1,0 m in die Feuerwiderstandklasse F90 erfolgen.

3.1.2. Anschliisse an Schachtwiande

Die Siniat-Standerwandkonstruktion darf in Form einer Eckausbildung, eines T-StoRes oder eines
parallelen Wandanschlusses an eine Schachtwand mit mindestens der gleichen Feuerwider-
standsklasse angeschlossen werden. Die Ausfilhrungsdetails zu den vg. Anschliissen-und zulds-
sige Wandhdhen sind der Anlage 8 und dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prisfzeugnis [26]} zu
enthehmen.
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3.1.3. Wandanschliisse an Massivwinde

Wandanschliisse an Massivwénde sind im allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis [1] be-
schrieben. Ergénzend dazu ist ein Anschluss an eine Massivwand mit Trockenputz aus Gipsplat-
ten gemaR Abbildung 25 der Anlage 6 méglich. Die Siniat-Standerwandkonstruktion darf eben-
falls in Form eines starren Wandanschlusses mit Schattenfuge an eine Massivwand angeschlos-
sen werden. Hinsichtlich der Ausflhrung gelten die Angaben der Abbildung 26 in Anlage 6.

3.1.4. Deckenanschliisse

Deckenanschliisse an Massivdecken sind im allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis [1] be-
schrieben. Ergénzend dazu ist der Anschluss an Holzbalkendecken (Anlage 2) an Decken mit
Metall (Anlage 4) und weitere Anschlussvarianten an Massivdecken (Anlage 3) méglich. Hinsicht-
lich der Ausfiihrung gelten die Angaben der Abbildungen in Anlage 2, 3 und 4.

3.1.5. Gleitende Deckenanschliisse

Die gleitenden Deckenanschliisse sind passend zur méglichen Deckenverformung zu wihlen und
nach den Abbildungen 17 und 18 in Anlage 4 auszufiihren. Die Einstufung der gleitenden De-
ckenanschlusse in eine Feuerwiderstandsklasse erfolgt in Abhangigkeit von niedrigeren Feuer-
widerstandsklassen der Decke und der Trennwand.

3.1.6. Bewegungsfuge

Bei der Ausfiihrung der Siniat-Standerwandkonstruktionen diirfen Bewegungsfugen mit innenlie-
genden Gipsplatten (d = 2 x 25 mm oder 4 x 12,5 mm) fir eine F-30 bis F-90-Konstruktion gemaR
der in Anlage 7 (Abbildung 27) dargestellten Variante hergestellt werden.

3.1.7. Eckausbildung und T-StéRe

Eckausbildungen der Siniat-Metallstinderwandkonstruktionen dirfen einlagig oder mehrlagig
ausgefuhrt werden. Hinsichtlich der Ausflihrung gelten die Detailzeichnungen in Anlage 5.

T-Stéfe der Siniat-Metallsténderwandkonstruktion mit unterbrochener Beplankung kénnen gem.
Abbildung 28 — 33 der Anlage 7 ausgefiihrt werden.
3.1.8. Befestigung durch Setzbolzentechnik in Verbindung mit Gipsriegel

Eine Direktmontage gleitender Anschliisse mit Hilfe der Setzbolzentechnik in Verbindung mit
Gipsriegeln gemaR Prifzertifikat VHT Z-707-09/Pf vom 30. November 2009°[25].ist zuldssig.
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3.1.9. Anschliisse an bekleidete Stahlbauteile

Der Anschluss der Metallstanderwandkonstruktion an bekleidete Stahltrager/-stitzen mit einer
hoheren Feuerwiderstandsklasse ist im allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis
P-SAC-02 /11I-681 geregelt. Aus brandschutztechnischer Sicht kann auch ein Anschluss der
Wandkonstruktion an bekleidete Stahlbauteile gleicher Feuerwiderstandsklasse erfolgen (d.h.
F 30 bei F 30-Trennwénden und F 90 bei F 90-Trennwénden).

3.1.10. Anschliisse an Trockenunterboden

Der Anschluss der Metallstanderwandkonstruktion an einen Trockenunterboden der gleichen

Feuerwiderstandsklasse ist nach den beiden Varianten der Abbildung 1 der Anlage 1 auszufih-
ren.

3.1.11. Anschluss Winde an selbstiindige Unterdecken/Deckenbekleidungen bzw.
freitragende Decken

Der Anschluss von Metallstanderwandkonstruktionen an Massivdecken ist im allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prifzeugnis P-SAC-02 /l11-681 geregelt. Ergénzend zu den Anschlilssen an Mas-
sivbauteile (gem. DIN 4102-4: 1994-03, Abschnitt 4.10.5) kénnen Metallstanderwandkonstruktio-
nen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses P-SAC-02 /IlI-681 auch an abgehéngte
Unterdecken, Deckenbekleidungen und freitragenden Unterdecken mindestens der gleichen
Feuerwiderstandsklasse angeschlossen werden.

Fur die Deckenkonstruktionen muss ein entsprechender bauaufsichtiicher Nachweis vorliegen.
Die Befestigung der UW-Stahlprofile der Wandkonstruktion hat im Abstand von héchstens
500 mm in die Tragprofile der Deckenkonstruktion zu erfolgen. Dafiir sind Schnellbauschrauben
FN 2 4,2mm zu verwenden (Anlage 4, Abbildung 19). Die Lange der Schnellbauschrauben richtet
sich nach der Bekleidungsdicke der Deckenkonstruktion. Die Schrauben missen das Decken-
tragprofil mindestens 10 mm durchdringen.

Bei zu erwartenden Deckendurchbiegungen sind gleitende Anschlilsse vorzusehen (Anlage 4,
Abbildung 20). Bei statischen Anforderungen sind die Anschlussbereiche im Deckenhohlraum
auszusteifen (Anlage 4, Abbildung 19).

Der Anschluss der Metallsténderwandkonstruktion an eine selbststindige Unterdecke der glei-
chen Feuerwiderstandsklasse (bei einer Brandbeanspruchung von unten oder von oben) darf im
Prinzip nach Abbildung 9 in Anlage 2 ausgefiihrt werden. Die Metallstéanderwand wird dabei durch
die abgehéngte Unterdecke gefuihrt und in der Rohdecke verankert. Die Verankerung.in Holzbal-

ken ist nur hinsichtlich der Feuerwiderstandsbewertung bei einer Brandbeanspruchung:von.unten
maéglich.
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3.1.12. Durchfiihrungen

Durchflhrungen von einzelnen elektrischen Leitungen durch Wandkonstruktionen sind zuldssig
und Uber das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis P-SAC-02 /HI-681 geregelt.

Ferner sind Durchflihrungen von einzelnen Leitungen (z.B. Rohrleitungen) durch die Wandkon-
struktion zuléssig, wenn die Forderungen der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie {(MLAR/LAR),
Stand November 2005, Abschnitt 4 erfillt sind.

Dariiber hinaus sind Durchflihrungen von gebiindelten Kabelleitungen durch Wandkonstruktio-

nen mittels allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung auf Grundlage der DIN 4102-09: 1990-05
hachzuweisen.

3.2 Dammstoffe und Bekleidungen

[n diesem Abschnitt werden konstruktive Details wie zusatzliche Lagen in oder auf den brand-
schutztechnisch bewerteten Sténderwandkonstruktionen aufgefiihrt.

3.2.1. Fliesen, Putze

Zusatzliche Bekleidungen wie Fliesen, Putze und Verblendungen dirfen montiert werden und
beeintréchtigen die Feuerwiderstandsdauer der Wandkonstruktion nicht. Bei der Verwendung von
brennbaren Baustoffen sind gegebenenfalls bauaufsichtliche Anforderungen zu beachten.
3.2.2. Dammstoff in PE-Folie

Der Dammstoff im Wandinneren der Trennwand darf alternativ auch in PE-Folie < 0,2 mm einge-
schweil3t sein.

3.2.3. Stahlbleche und Gittergewebe

Das Einbringen von Stahiblechen (d < 0,5 mm) und Ublichen Kunststoffgittergeweben zwischen

die Gipsplatten beeinfrachtigt die Feuerwiderstandsklasse der Trennwandkonstruktion nicht.

3.2.4. Bieikaschierte Platten

Die Beplankung von bis zu 4 m hohen Wandkonstruktionen aus ,Siniat* Gips-Feuerschutzplatten
mindestens Typ GKF gemaf DIN 18180 und mindestens Typ DF nach DIN EN 520 darf mit Blei-
folien kaschiert werden. Bei Verwendung dieser "Siniat"-Strahlenschutzplatten anstelle herkémm-
licher Gips-Feuerschutzplatten (Typ GKF nach DIN 18180 und Typ DF nach DIN EN 520) beste-
hen aus brandschutztechnischer Sicht keine Bedenken.

Fur die Plattenbefestigung sind die folgenden Metallstdnder- und Schraubabstinde sind-zu. be-
achten:

Metallstidnderabstande:

« Bleidicke (je Wandssite) < 1,5 mm: Metallsténderabstand: 625 mm
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e Bleidicke (je Wandseite) = 1,5 mm: Metallstinderabstand: 312,5 mm

Schraubabstande:;

* Bleidicke (je Wandseite) < 2,5 mm: 1. Lage Schraubabstand 750 mm, Schraubenldnge
2 35 mm, 2. Lage Schraubabstand 250 mm, Schraubenldnge 45 mm

» Bleidicke (je Wandseite) > 2,5-4,0 mm: 1. Lage Schraubabstand 750 mm, Schrauben-
lange 2 35 mm, 2. Lage Schraubabstand 250 mm, Schraubeniénge 55 mm

Die Schraubenlénge richtet sich nach der verwendeten Bleifolie inklusive Bleistreifen fiir die Pro-
filabdeckung. Die Schrauben missen die Metallstander mindestens 10 mm durchdringen.

Dickere Bleikaschierungen als 4 mm in Summe je Seite drfen nicht verbaut werden.

3.2.5. LaHydro anstelle von GKF-Platten

Bei der LaHydro-Platte handelt es sich um eine glasviiesummantelte Spezialplatte fur Feucht-

und Nassréume [5]. LaHydro-Platten sind nach DIN EN 13501-1 mit der Baustoffklasse A2-s1,d0
klassifiziert.

Die Verwendung des Produktes LaHydro inkiusive des zugehérigen Siniat-Fugenspachtels ,Pal-
las hydro® (Baustoffklasse A1 nach Din EN 13963) anstelle einer gleich dicken "Siniat" Gips-Feu-
erschutzplatte (Typ GKF nach DIN 18180 und Typ DF nach DIN EN 520) ist méglich [4].

Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen keine Bedenken allgemein nachgewiesene Kon-
struktionen (nach DIN 4102-4 oder nach allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis) mit GKF-
bzw. DF-Platten auf LaHydro-Platten zu tibertragen.

3.3 Konstruktive Abweichungen

In diesem Abschnitt werden konstruktive Varianten hinsichtlich zusatzlicher Montage von Bautei-
len an die Wandkonstruktion sowie der Austausch von Stahlprofilen in den brandschutztechnisch
bewerteten Stédnderwandkonstruktionen aufgefiihrt.

3.3.1. Lastenbefestigung

Konsollasten nach DIN 4103-1, bis 0,4 kN/m bei einlagig beplankten Winden und bis zu 0.7 kN/m
bei zweilagig beplankten Wanden (d 2 18 mm) dlrfen an jeder beliebigen Stelle ari Siniat Metall-
sténderwanden befestigt werden, wenn ihre vertikale Wirkungslinie nicht mehr als 0,3 m vor der
Wandoberfliche verlauft (DIN 18183-1). Lasten > 0,7 kN/m und < 1,5 kN/m missen iber beson-

dere Konstruktionsteile in die Unterkonstruktion bzw. die angrenzenden Bauteile eingeleitet wer-
den.

Besondere Konstruktionsteile sind z. B. UA-Profile, Traversen oder Tragstdnder. Lasten (iber
1,5 kN/m sind Uber besondere Konstruktionen statisch nachzuweisen (DIN 4103-1, Ermittlung
der Biegegrenztragféhigkeit). Diese Regeln gelten fir alle Wande nach DIN 18183
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und nach dem Allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis [9] einschlieBlich brandschutztech-
nisch klassifizierter Metallstanderwande. Bei Doppelstanderwianden sind die Standerreihen zug-
fest (z.B. durch Laschen) miteinander zu verbinden.

im Wandhohlraum integrierte Traversen aus Holzwerkstoffen zur Befestigung wandh&ngender
Lasten beeintrachtigen die Feuerwiderstandsdauer der Wandkonstruktion nicht. Gegebenenfalls
éndert sich die Baustoffklassifizierung der Wand (z.B. von F 90-A nach F 90-AB).

3.3.2. Schallschutzprofil

Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen keine Bedenken bei der Verwendung von Schall-
schutzprofilen MAXI-S-CW-Profil der Firma Protektor [13]. Die Profile werden mit den Profilbreiten
75 mm und 100 mm und mit einer Nennblechdicke von 0,6 mm verwendet. Bei der Verwendung
mussen folgende Wandhohen fir die Feuerwiderstandsklasse F-90-A mit einer Bekleidung aus
2 x 12,5 mm GKF-Platten eingehalten werden:

¢ SCW 75/125 425m
e SCW 100/150 500m

3.3.3. Details Doppelstinderwinde

Die Siniat-Metallstdnderwandkonstruktion darf als Doppelstanderwand ausgefuhrt werden. Hin-
sichtlich der Ausfuhrung gelten exemplarisch die Detailzeichnungen in Anlage 10.

3.3.4. Rammschutz

Das Aufbringen einer zuséizlichen Platte in Form einer Rammschutzplatte auf die Siniat-Metall-
stdnderwandkonstruktionen beeinflusst die Feuerwiderstandsdauer der Wand nicht.

3.3.5. F-30-Wénde mit GKB statt GKF (mit und ohne Dimmung)

Die Ausfuhrung einer Wandkonstruktion als Metallstanderwandkonstruktion F30-A (12,5 mm GKF
+ 40 mm Giaswolle) ist im Allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis P-SAC-02 /111-681 geregelt.
Abweichend zur Ausflhrung mit 1 x 12,5 mm ,Siniat" Gips-Feuerschutzplatten (Typ GKF nach
DIN 18180 und Typ DF nach DIN EN 520} je Seite kann eine Wandkonstruktion bis zu siner Hohe
von 5 m als Metallstanderwandkonstruktion F30-A alternativ mit 2 x 9,5 mm, 1 x 18 mm,
2 x 12,5 mm, 1 x 25 mm oder 1 x 20 mm "Siniat" Bauplatten (Typ GKB nach DIN 18180 und
Typ A nach DIN EN 520) erstellt werden.

Die technischen Details (wie Mindesteindringtiefe und Abstande der Befestigungsmittel, der Ab-
stand der Fugen und StéRe) kénnen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priffzeugnis filr zweila-
gige Aufbauten (Abschnitt 4.2, 4.3 oder 4.4) enthommen werden.
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Die D&mmung mit der Mindestdicke von 40 mm istim Wandhohlraum dicht gestoflen zu verlegen.
Als Dammung kann Glaswolle, Holzwolle oder Steinwolle verwendet werden. Ebenfalls ist es
méglich, dass die Dadmmung vollstandig entfallt.

Bei der Verwendung von Holzwolle als Dammstoff im Wandhohlraum andert sich die Klassifizie-
rung der gesamten Wandkonstruktion in F30- AB.

3.3.6. UA-Profile anstelle CW-Profile und erhéhte Konsollasten bis 1,5 kN/m?

Die Bauart zur Errichtung von nichttragenden, raumabschlieRenden Wandkonstruktionen in Me-
tallstanderbauweise mit einer Feuerwiderstandsklasse F30, F80, F90 und F120 ist im allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prifzeugnis P-SAC-02 /II1-681 geregelt. Abweichend zur Ausfiihrung mit
CW-Profilen (2 50 x 50 x 0,6 mm) kénnen UA-Profile (= 50 x 40 x 2,0 mm) verwendet werden.
Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen keine Bedenken dieser Ausfiihrung mit Konsollasten
(ruhende Lasten) bis 1,5 kN/m, eine fachgerechte Ausfilhrung (Exzentrizitat der angreifenden
Last < 300 mm, Hebelarm der resultierenden Horizontalkrafte = 300 mm, usw.) gem. DIN 18183-1
vorausgesetzt,

34 Wandhéhen

In diesem Abschnitt werden die brandschutztechnisch bewerteten Standerwandkonstruktionen
hinsichtlich méglicher Wandhéhen betrachtet.

3.4.1. Wandkonstruktion

In Tabelle 1 werden die maximal zuldssigen Wandhdhen nach Feuerwiderstandsklasse in Ab-
hangigkeit von der Art und Dicke der Beplankung und des verwendeten Dammstoffes zusam-

menfassend aufgelistet. Es sind zusatzlich Angaben des Herstellers Uber Profilgrée und Ab-
stdnde zu beachten.

Die zu verwendenden Metallprofile miissen aus Stahl der Sorte DX51D+Z nach DIN EN 10346:
2009-07 mit einer Streckgrenze von 2 240 N/mm? bestehen [9]. Stanzungen der Profilstege sind
gemal DIN 18182-1: 2007-12 zuldssig. Durch die Vorgaben der DIN 4103-1:1984-07 fir den
Nachweis der Biegegrenztragfahigkeit gegeniiber statischer Belastung fir den Einbaubereich 1
(Linienlast 0,5 kN/m) und den Einbaubereich 2 (Linienlast 1 kN/m) sowie unter stolRartiger Belas-
tung (weicher bzw. harter StoR) kénnen sich geringere Wandhhen gemaR den Angaben des
Herstellers ergeben. Bei kombinierten Anforderungen (Statik als auch Brandschutz), ist die je-
weils angegebene geringere Wandhéhe mafgeblich.
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Tabelle1 Zusammenfassung der maximalen zulgssigen Wandhohen je nach Feuerwiderstandskiasse
in Abhéngigkeit von der Art und Dicke der Beplankung und des verwendeten Dammstoffes

Feuerwider- max. zuléissige Unterkon- Dammstoffd | Beplankung
standsklasse Wandhé&he in Jm] strukfion 240 mm GKF in [mm] GKB in [mm]
e 2x95;1x18; 1
2 CW 5D Steinwolle2 X 9,5 1x 8;
F30 5,00 a <625 Glaswolle 1x12,5 x20; 2 ;12,5, 1x
Holzwolle o
ohne 1x15,0
= CW 50 Steinwolle™2 )
300 as625 Glaswolle 2x125 2x125,1x25
Holzwolle
ohne 1x15,0
5.00 = CW 50 Steinwolle” 2
F 60 ' a<625 Glaswolie 2x125 B
Holzwolle
= CW 100 ohne
as1000® | Steinwolle2 2x125
7,00 oder Glaswolle
2CW75 Holzwolle -
a < 825%
ohne
= CW 50 Steinwolle” 2
2P0 a<625 | Glaswolle 2x125 -
Holzwolle
zCW100 | ohne
a < 10009 Steinwolle" 2 2x12,5
F90 7.00 oder -
z2CW75h Glaswolle
as625% Holzwolle -
ohne
= CW 100 Steinwolle? 3x125
8,00 as625% | Giaswolle -
Holzwolle -
ohne 2x12,5
= CW 50 Steinwolle? 2
F120 4,00 a<625 | Glaswolle ] -
Holzwolle

1) Steinwolle Nennrohdichte mindestens 28 kg/m® (2.B. Fa. Rockwool, Typ Sonorock)
2) Steinwolle Nennrohdichte mindestens 40 kg/m?®

3)  Hohlraumfuligrad bei Verwendung einer Dammung mindestens 80 % oder Lagersicherung den
[-] keine Konstruktion mdglich

3.4.2. 9 Meter hohe F 90 Siniat-Stinderwinde

Die Ausfohrung einer Wandkonstruktion als Metallstanderwandkonsi
(2 x 12,5 mm GKF) ist im allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis P-SAC-02 /111-681 bis 7 m
Hohe geregelt. Die Metallstéinderwand kann auch bis zu @ m hoch ausgefiihrt werden, wenn eine

dreilagige (3 x 12,5 mm) Beplankung aus ,Siniat* Gips-Feuerschutzplatten beidseitig an den Me-
tallstédndern befestigt wird.

hl

2 b
S0 00 |
10

Der Befestigungsabstand der zweiten Lage kann abweichend von der Ausfiihrung des allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses auf 500 mm erhdht werden, wenn die 3. Lage mit Schnell-
bauschrauben = 3,5 x 55 mm im Abstand von héchstens 250 mm erfolgt. Die zweite und dritte
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Plattenlage sind in vertikaler Richtung um ca. 500 mm und in horizontaler Richtung um
ca. 625 mm versetzt anzuordnen.

Alle weiteren technischen Details (wie der Abstand der Fugen und StéRe) kénnen dem allgemei-
nen bauaufsichtlichen Priifzeugnis entnommen werden.

Als Ddmmung kann Steinwolie (Nenn-Rohdichte 40 kg/m®) verwendet werden. Ebenfalls ist es
mdéglich, dass die Ddmmung vollstiandig entfallt. Die Stander aus CW-100-Profilen sind mit einem
Abstand von < 625 mm aufzustellen.

4 Gutachterliche Stellungnahme

Auf der Grundlage der vorliegenden Brandpriifergebnisse der ieichten Trennwandkonstruktionen
fur das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis P-SAC-02/11i-681, der zugrunde liegenden Prif-
berichte und weiterer Priferfahrungen bestehen beziiglich der in Abschnitt 3 beschriebenen Kon-
struktionsvarianten hinsichtlich Anschliissen, Dammstoffen und Bekleidungen, konstruktive Ab-
weichungen und Wandh&hen keine brandschutztechnischen Bedenken.

Unter diesen Maligaben ist auf Grund der vorliegenden Priifergebnisse ausreichend sicherge-
stellt, dass die Versagenskriterien nach DIN 4102-2: 1977-09:

» Standsicherheit unter Eigengewicht
¢ Raumabschluss und
« |solation

im Hinblick auf die geforderte Feuerwiderstandsklasse F 30 bis F 120 der Wandkonstruktionen
bei einer einseitigen Brandbeanspruchung gemafR DIN 4102-2; 1977-09 nicht Giberschritten wer-
den und somit eine ausreichende Sicherheit der Konstruktion gewahrleistet wird. Das Schutzziel
im Hinblick auf eine Einstufung der Wandkonstruktionen in die Feuerwiderstandsklassen F 30 bis
F 120 wird somit gesamtheitlich ausreichend erfullt.

Aus brandschutztechnischer Sicht kénnen seitens der MFPA Leipzig, die in Abschnitt 3 beschrie-
benen leichten Trennwandkonstruktionen bei einer einseitigen Brandbeanspruchung geman
DIN 4102-2:1977-09 in die

Feuerwiderstandsklassen ,F30%, ,F60“, ,FO0* bzw. ,F120“ gemaR DIN 4102-2:1977-09

eingestuft werden. Diese Einstufung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Ausfiihrung der
Konstruktion den Angaben des Abschnitts 3 entspricht. AuBerdem sind die Randbedingungen
und Konstruktionsgrundsétze der vorgenannten brandschutztechnischen Nachweise, insbeson-
dere des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses P-SAC-02/111-681 einzuhalten.

Unter Beachtung der vg. Randbedingungen kénnen die in diesem Gutachtenbeschriebenen Aus-
flhrungsvarianten als nicht wesentliche Abweichungen zum allgemeinen bauaufsichtlichen! Prif-
zeugnis P-SAC-02/111-681 bewertet werden.
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5 Besondere Hinweise

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in Verbindung mit dem giiltigen allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnis P-SAC-02/111-681.

Die gutachterliche Stellungnahme gilt nur, sofern die anschlieRenden, aussteifenden bzw. tra-

genden Bauteile mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfahigkeit wie die beurteilten Trenn-
wandkonstruktionen aufweisen.

Diese gutachterliche Stellungnahme gitt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den fir
Trennwandkonstruktionen gultigen technischen Baubestimmungen und den jeweiligen Landes-
bauordnungen bzw. den Vorschriften fir Sonderbauten kénnen sich weitergehende Anforderun-

gen ergeben (z.B. hinsichtlich Bauphysik oder Statik) die nicht Gegenstand dieser Stellungnahme
sind.

Bei der Bearbeitung der in Abschnitt 3 genannten Baustoffe bzw. Bauprodukte sind die guitigen
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers zu beachten.

Anderungen und Ergénzung der Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutachteriichen Stel-
lungnahme) sind nur nach Riicksprache mit der MFPA Leipzig méglich.

Dieses Dokument ersetzt keinen Konformitéts- oder Verwendbarkeitsnachweis im Sinne der
Bauordnungen (national/ europaischy.

Le|p2|g den 07. Juni 2014

DlpI, ng. S. Hauswaldt B-Efg J. Ried
Geschéftshereichsieiter Bearbeiterin
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6

Verzeichnis der Normen und Richtlinien

Bezeichnung der Norm

DIN 4102-2: 1977-09
DIN 4102-4: 1994-03

DIN 4102-4/A1: 2004-11

DIN 4102-5: 1977-09
DIN 4102-6: 1977-09
DIN 4102-11: 1985-12
DIN 4102-12: 1998-11
DIN 4102-13: 1990-05
DIN 4102-17: 1990-12

DIN 4103-1: 1984-07
DIN EN 13963: 2005-8
DIN 18180: 2007-01
DIN 18181: 2008-10
DIN 18182-1: 2007-12

DIN 18182-2: 2010-02
DIN 18183-1: 2009-05

DIN EN 520: 2009-12
DIN EN 13162: 2013-03

DIN EN 13501-1: 2010-01
DIN EN 14195: 2005-05

DIN EN 15283-1: 2009-12
DIN V 18550: 2005-04

Titel der Norm

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 2: Bauteile

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 4; Zusammenstel-
lung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbau-
teile

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 4: Zusammenstel-
lung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbau-
teile; Anderung A1

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 5: Feuerschutzab-
schliisse

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 6: Luftungsleitungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 11: Rohrummante-
lungen, Rohrabschottungen, Installationsschéchte und -kanile sowie
Abschlisse ihrer Revisionséffnungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 12: Funktionserhalt
von elektrischen Kabelanlagen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 13: Brandschutzver-
glasung

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 13: Schmelzpunkt
von Mineralfaser-Dammstoffen

Nichttragende innere Trennwande; Anforderungen, Nachweise
Materialien fur das Verspachtein von Gipsplatten-Fugen
Gipsplatten - Arten und Anforderungen

Gipsplatten im Hochbau — Verarbeitung

Zubehor fur die Verarbeitung von Gipsplatten; Teil 1: Profile aus Stahl-
blech

Zubehdr fur die Verarbeitung von Gipsplatten; Teil 2; Schnellbauschrau-
ben, Klammern und Nagel

Trennwénde und Vorsatzschalen aus Gipsplatten mit Metallunterkon-
struktionen - Teil 1: Beplankung mit Gipsplatten

Gipsplatten

Warmedémmstoffe fur Gebaude - WerkmaRig hergestellte Produkte
aus Mineralwolie (MW) - Spezifikation

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhal-
ten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prufungen zum
Brandverhalten von Bauprodukten

Metallprofiie fur Unterkonstruktionen von Gipsplatiensystemen
Faserverstdrkte Gipsplatten; Teil 1: Gipsplatten-mit Vliesarmierung
Puiz und Putzsysteme - Ausfihrung
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Weitere Literatur

Bauordnung fur das Land Hessen (Landesbauordnung — HBO) in der Fassung der Bekanntmachung

vom 15. Januar 2011 (GVBL. | S. 46, 180), zuletzt geéindert durch Gesetz vom 21. November 2012
{(GVEI. | 8. 444)

Bauregelliste A Teil 3, Ausgabe 2014/1
Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR/LAR), Stand 2005/11
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Anlage1 Bodenanschliisse

Abbildung 1 Anschiuss an Trockenunterboden
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Anlage 2 Deckenanschliisse Holz

Abbildung 2 Anschiuss an Holzbalkendecke mit Trennfuge in der Beplankung

[ || |

I ala f”\l,f""\,/"\{"\\/‘ T
o A A A A AT LT
NV SN AN AN TI
:h‘\\‘\ \L lA' : \\f :\j/ i i/ , \“\ ’li \‘ a \/} : \a i \\\\\J
-, v _,! B \! ! / \ N
AN L& L/"l\_./"\u,,/\-/ M‘/I‘\.“_/\_\.ﬂwx’\l LAY |
e e Wiy S N o
— \ I
Schnelibauschraube TN _/ | NNy .
Grobgewinde _/ 1| \—Trennstrelfen
Trernwand- \ .
dichtungsband / /] Siniat Fugenspachtel
Schnellbauschraube TN. -/ UW-Profil
Siniat Gipsplatte ——— CW-Profil

¥

Abbildung 3 Holzbalkendecke mit ausgesparter Unterkonstruktion und Bekleidung
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Abbildung 4 Variante: Deckenanschluss mit Fuillhdlzern
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Abbildung § Gleitender Deckenanschiuss an Deckenbekleidung
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Abbildung 6 Gleitender Anschiuss an Holzbalken mit ausgesparter Beplankung
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Abbildung 7 Deckenanschiuss an Unterdecke mit Trennfuge in der Beplankung

SIS SIS eSS IS SO r RS Al S IS O S f S p p
S S L L A S g S )
rd rd Ve i e s rd
- g . v v / v
I Py S P e S P s
NS A S L s S Iy IISLId
S S S S S S St S S
AT S S S s /”] 2SS

Lll]

oo
- 0¥ N
b - e s -

g |
Schnellbauschraube TN __~" | ( 4\
Grobgewinde / ‘ : Trennstreifen
Trennwand- _/'m, ; - N .
dichtungsband ; : Siniat Fugenspachtel
L AT
Schnellbauschraube TN — { \ UW“;”E@@@
- . : A : !:aipzig GmbH
Siniat Gipsplatte = =i CW-Profil |
| =‘ Ll L)
\[ERe 1/



MFPA I
5~ MFPA Leipzig GmbH

GS 3.2-14-182-14 Anlage 2
[ 1] Baulicher Brandschutz vom 07. Juni 2014 Seite 4 von 4
Abbildung 8 Holzbalkendecke mit klassifizierter, unterbrochener Deckenbekleidung
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Abbildung 9 Holzbalkendecke mit unterbrochener selbststandiger Unterdecke (F-90-A) und Siniat Metall-
standerwand (F-90-A)
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Anlage 3  Deckenanschliisse massiv

Abbildung 10 Deckenanschiuss mit unterbrochener Deckenbekieidung

///'//» //// ;///
,/ §
o / u/

\.:‘\

Schnellbauschraube TN >
Grobgewinde

K \‘ 3 [ ]
Kunststoff-Schlagdibel — 7 .\ Siniat Fugenspachtel
ANl v\
dicﬁiﬁgggggr?d- - /! gé}f \"\\ - Trennstreifen

)

Schnellbauschraube TN —  UW-Profil
CW-Profil

Siniat Gipsplatte ————

Abbildung 11 Starrer Deckenanschiuss mit Schattenfugenausbildung
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Abbildung 12 Gleitender Deckenanschiuss an Massivdecke
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Anlage 4 Deckenanschliisse Metall

Abbildung 13 Deckenanschiuss mit durchgehender Bekleidung
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Abbildung 15 Gleitender Deckenanschiuss an Unterdecke
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Abbildung 16 Deckenanschiuss an ausgesparte Deckenbekleidung
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Abbildung 17 Gleitender Anschiuss (F-QO-A) an direkt bekleidetes Trapezblech (F-90-A), langs
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Abbildung 18 Gleitender Anschluss an kiassifiziertes, direkt bekleidetes Trapezblech, quer
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Abbildung 19 Deckenanschiuss an durchgehender Unterdecke
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Anlage 5 Ecken
Abbildung 21 Rechtwinklige Eckausbildung mit CW-Profifen, einfach beplankt
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Abbildung 22 Rechtwinklige Eckausbildung mit CW-Profilen, doppelt beplankt
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Abbildung 23 Winkel Eckausbildung mit CW-Profilen, einfach beplankt
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Abbildung 24 Winkel Eckausbildung mit CW-Profilen, doppelt beplankt
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Anlage 6 Wandanschliisse massiv

Abbildung 25 Wandanschiuss an Massivwand, Trockenputz aus Gipsplatten
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Abbildung 26 Starrer Wandanschiuss mit Schattenfuge (F30)
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Anlage 7 Wandanschliisse Metallstinderwand

Abbildung 27 Bewegungsfuge (gleitende Feldfuge) mit 2 x 25 mm Gipsplattenstreifen
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Abbildung 28 T-Stof8 mit LWI-Profifen
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Abbildung 29 Winkel T-Stof3, mit LWi- und L WA-Profilen

Papier-
b " bewehrungsstreifen
{' — LWi-Profil
I v z
Siniat Gipsplatte -/ b ¢ LWa-Profil
~ : Siniat Fugenspachtel
s?l?rgtillb'?';- - ; - ) Bewehrungsstreifen
) LT
CW-Profil —~

AN
N
N\

/

Abbildung 30 T-Stof8 mit CW-Profilen
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Abbildung 31 7-Stof8 mit LWi-Profilen
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Abbildung 32 Winkel T-Sto3, mit LWI- und LWA-Profilen
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Abbildung 33 7-Sto8 mit CW-Profilen
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Aniage 8 Wandanschliisse Schachtwand

Abbildung 34 Eckausbildung, Anschiuss an freies Wandende
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Abbildung 35 Eckausbildung, Anschluss 90° Wandecke
Trennstreifen —
Siniat Fugenspachtel ._\\ ~—CW-Profil
. \ 'y /
Siniat Glpsplatte — \ / — Siniat Gipsplatte
\\‘ ,‘/ _/
//
Ve 77
B VIVNS YN e
..... / \A ,f’\f/\/\;’\
§ 1 s
/I
ey M pu——
| <1000 l L ] \

Schnellbauschraube T8 / - \\\_
Schnellbauschraube TN |




WI MFPA Leipzig GmbH GS 3.2-14-182-1A Anlage 8
|1 Baulicher Brandschutz vom 07. Juni 2014 Seite 2von 2

Abbildung 36 Anschluss an nichttragende durchlaufende Metallsténderwénde
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Abbildung 37 paralfleler Wandanschiuss an Trennwand
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Anlage 9

Abbildung 38 Horizontalschnilt, Verjiingung d = 44 mm, Anschluss Fassadenpfosten
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Abbildung 39 Horizontalschnitt: Wandverjingung d 2 54 mm, Anschluss an Fassadenpfosten

Siniat Gipsplatte
/
/— CW-Profi|
/— Schnellbauschraubs TN
: Trennwand-

""" dichtungsband

Siniat Fugenspactitel
[~~~ Blechschraube
o mit Bohrspltze

o =
\\\_. - Stahlwinkel > 15/ 30 /0,6 mm

N \\,‘___ Mineralfaserdammstoff
nach DIN EN 13162

— Sirlat Fugenspachtel

/ Siniat GKF 2 20 mm
Schnellbauschraube T8

2ugelassener

/ Brandschutzitt

| Fassadenpfosten / Mass|vward

=
>
=1
o
=
&
o
==
==
b=
et
-
=
-~
=
=
&=
bty
==
=
==
=
g
)
b
=
=
=
=
=
=

i




MEFPA I
MFPA Leipzig GmbH GS 3.2-14-182-1A Anlage 9
1| Baulicher Brandschutz vom 07. Juni 2014 Seite 3von 5

Abbildung 40 Gleitender Deckenanschiuss Wandverjiingung d = 44 mm
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Abbildung 42 Ausfiihrungsvarianten mit einlagiq beplankter Trennwand
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Abbildung 43 Ausfiihrungsvarianten mit zweilagig beplankter Trennwand
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Anlage 10 Doppelstinderwinde

Abbildung 44 Anschiuss an Massivdecke

CW-Prof | ‘ l Siniat Gipsplatte
i ,— Schnellbauschraube TN
=k ___ Trennwand-
UW-Profil (?*1% / dichtungsband

Kunststoff-Schlagdibel

ﬁ\

Sinlat
Fugenspachtel _\\

////////////4

Abbildung 45 Bewegungsfuge

| 220 520, 90 <20 500,

[

1 — T

| | Bl

AVAYAY:

/ \/

|
[ | :

CW-Profl —/ Kantenproﬂij =\ Trennwand-

3 dichtungsband

J— ; 5\
Schnellbauschraube TN / *——Sinlat Glpsplatte



1
Wi MFPA Leipzig GmbH GS 3.2-14-182-1A Anlage 10
[ .1 PBaulicher Brandschutz vom 07. Juni 2014 Seite 2von 3

Abbildung 46 gleitender Deckenanschiuss
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MFPA Leipzig GmbH

Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle fur Baustoffe, Bauprodukte und Bausysteme
Anerkannt nach Landesbauordnung (SAC 02) und notifiziert nach Bauproduktengesetz (NB 0800)

Geschiftshereich lll: Baulicher Brandschutz

MFPA Leipzig GmbH — Postfach 74 11 06 — 04323 Leipzig

Siniat GmbH
Frankfurter Landstralie 2-4
D-61440 Oberursel

Ilhre Zeichen Ilhre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum

22. Juli 2015 GS 3.2/14-182-1A 12. August 2015

Ergdnzung zur gutachterliche Stellungnahme GS 3.2/14-182-1A vom
07. Juni 2014

Sehr geehrter Frau Lingnau,

am 22. Juli 2015 beauftragten Sie die MFPA Leipzig GmbH mit einer Erganzung
zur Tabelle 1 der obengenannten gutachterlichen Stellungnahme.

Folgende Erganzungen werden vorgenommen:

e Die Konstruktionsvarianten mit einer Beplankung aus 2 x 12,5 mm dicken
GKF-Platten dirfen ebenfalls mit einer Beplankung aus 1 x 25 mm dicken
GKF-Platte ausgefiihrt werden.

e Die Konstruktionsvariante mit einer Beplankung aus 3 x 12,5 mm dicken GKF-
Platten darf ebenfalls mit einer Beplankung aus 1 x 25 mm + 1 x 12,5 mm di-
cken GKF-Platte ausgefuhrt werden.

In Anlage 1 zu diesem Erganzungsschreiben wird die Tabelle 1 mit den obenge-
nannten Erganzungen dargestellt.

Es bestehen aus brandschutztechnischer Sicht keine Bedenken bezuglich der
Variation der Beplankung, da die Gesamtdicke der Beplankung erhalten bleibt.

Es gelten die Allgemeinen Geschéftsbedingungen (AGB) der MFPA Leipzig
GmbH.

Mit freundlichen GriiRen
j#auﬂi Y 74

v A £ N5
Dipl‘!ng. S. Hauswaldty i 00" 81 B. Eng. J. Ried
Geschaftsbereichsleiter | Leivaia Wit U Beargaiterin

Gesellschaft fur
Materialforschung und
Prufungsanstalt fur das
Bauwesen Leipzig mbH

Hans-Weigel-Str. 2 b
04319 Leipzig

Tel.: +49 (0) 341 - 65 82-0
Fax.. +49 (0) 341 - 65 82-135
www.mfpa-leipzig.de

Geschaftsfuhrer:
Prof. Dr.-Ing. Frank Dehn

Handelsregister:
Amtsgericht Leipzig

HRB 17719

USt-Id Nr.: DE 813200649

Es gelten die AGB der
MFPA Leipzig GmbH.

Bankverbindung:

Sparkasse Leipzig

IBAN: DE47860555921100560781
BIC: WELADESLXXX

Geschaftsbereich lIl:
Baulicher Brandschutz

Tel.: +48 (0) 341 - 6582-134
Fax: +49 (0) 341 - 6582-197
brandschutz@mfpa-leipzig.de

Geschaftsbereichsleiter:
Dipl.-Ing. Sebastian Hauswaldt

Arbeitsgruppen:

# Brandverhalten von
Bauprodukten

81 Brandverhalten von
Bauarten und

Sonderkonstruktionen

S0, -
facws ([ DAKKS
P Deutsche

i Akkreditierungsstelle

0-PL-11021-01-00

Durch die DAkkS GmbH nach DIN EN ISO/IEC
17025 akkreditiertes Priflaboratorium.  Die
Akkreditierung gilt fur die in der Urkunde
aufgefuhrten Prifverfahren. Die Urkunde kann
unter www.mfpa-leipzig.de eingesehen
werden.
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Tabelle 1 Zusammenfassung der maximalen zulédssigen Wandhéhen je nach Feuerwiderstandsklasse in Abhéngig-
keit von der Art und Dicke der Beplankung und des verwendeten Démmstoffes

Feuerwider- | max. zuldssige Unterkon- Dammstoff | Beplankung
standsklasse | Wandhohe in [m] | struktion dz40 mm GKF in [mm] GKB in [mm]
ohne
= CW 50 Steinwolle” 2 1x12,5 2x9.81x138,
F30 5,00 2 <625 Elaswolle 1x20;2x12,5;
1%25
Holzwolle
ohne 1x15,0
= CW 50 Steinwolle” 2
5,00 a<625 Glaswolle 2x12,5; i
Holzwolle (B
F 60 =2CW 100 | ohne 2x12,5
a<1000%® Steinwolle! 2 1x25
7,00 oder Glaswolle -
=CW 75 Holzwolle =
a < 625%
ohne
500 2 CW 50 Steinwolle? 2 2x12,5; i
’ a<625 Glaswolle 1%25
Holzwolle

= CW 100 ohne

a<1000% | Steinwolle? 2 1";355*
F90 7,00 oder -
=CW 75 Glaswolle
a <6259 Holzwolle )
ohne 3x12,5;

= CW 100 Steinwolle? 1x25+1x12,5

9,00 a <6259 Glaswolle ] .
Holzwolle
ohne 2x125
1x25
F120 4,00 2CWS0  Feiwolien® :
as<625

Glaswolle -
Holzwolle

1)  Steinwolle Nennrohdichte mindestens 28 kg/m?® (z.B. Fa. Rockwool, Typ Sonorock)

2)  Steinwolle Nennrohdichte mindestens 40 kg/m?

3)  Hohlraumfiiligrad bei Verwendung einer Dammung mindestens 80 % oder Lagersicherung der Ddmmung
[-]1 keine Konstruktion méglich
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Geschiftsbereich lll: Baulicher Brandschutz

MFPA Leipzig GmbH — Postfach 74 11 06 — 04323 Leipzig abesbedic
Siniat GmbH
Frankfurter Landstrale 2-4
D-61440 Qberursel
lhre Zeichen lhre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum
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2. Ergianzung zur gutachterliche Stellungnahme GS 3.2/14-182-1A
vom 7. Juni 2014

Sehr geehrter Herr Nguyen,

die gutachterliche Stellungnahme GS 3.2/14-182-1A vom 7. Juni 2014 ist nur in
Verbindung mit dem allgemeinen bauaufsichtiichen Prufzeugnis P-SAC-02/111-681
vom 6. Juni 2014 glitig.

Am 18. April 2016 wurde eine Anderung des allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnisses mit der Nummer P-SAC-02/111-681A erstellt.

Die erfolgten Anderungen in dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis be-
einflussen die brandschutztechnische Beurteilung in der gutachterlichen Stellung-
nahme nicht.

Wir bestatigen lhnen daher hiermit, dass die gutachterliche Stellungnahme wei-
terhin in Verbindung mit der Anderung des allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnisses P-SAC-02/111-681A vom 18. April 2016 anwendbar ist.

Die Gultigkeit der gutachterlichen Stellungnahme GS 3.2/14-182-1A endet mit der
Giiltigkeit des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses am 6. Juni 2019.

Mit freundlichen Grifien

St

Dipl. Ing. S. Hauswaldt
Geschéftsbereichsleiter

D Mied

J. Ried, M.Sc.

Projektingenieurin
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Gesellschaft fir
Materialforschung und
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Bauwesen Leipzig mbH

Hans-Weigel-Str. 2 b
04319 Leipzig

Geschéftsfuhrer:
Prof. Dr.-Ing. Frank Dehn

Handelsregister:
Amtsgericht Leipzig

HRB 17719

USt-Id Nr.: DE 813200649

Es gelten die AGB der
MFPA Leipzig GmbH.

Bankverbindung:

Sparkasse Leipzig

IBAN: DE47860555921100560781
BIC: WELADESLXXX

Geschaéftsbereich lll:
Baulicher Brandschutz
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TU BRAUNSCHWEIG

Materialprufanstalt
Institut fir Baustoffe, | fUr das Bauwesen
Massivbau und Brandschutz

Materialprifanstalt fir das Bauwesen - Besthovenstr. 52 - D-38106 Braunschweig

Schreiben 8302/2016
Hilti AG Unsere Zeichen: (2101/367/16)-CM
Feldkircherstrafle 100 g:z::z::t:;iter: Zﬂoaa:nins
FL 9494 Schaan Abteilung: BS

Kontakt: 0531-391-8265

@ibmb.tu-bs.de

lhre Zeichen: Grzesik, Peter [Pe-
ter.Grzesik@hilti.com]

lhre Nachricht vom: 21.04.2016

Datum: 12.05.2016

Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von leichten Trennwédnden mit einer beid-
seitigen Beplankung mit Siniat Gipsplatten nach DIN EN 520 bzw. DIN 18180 und einer Unter-
konstruktion gemaR DIN 18182-1 in Verbindung mit einer Befestigung der Unterkonstruktion
mit Hilti Nédgeln.

5 Anlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Schreiben vom 21.04.2016 beauftragte die Firma Hilti AG die MPA Braunschweig mit der
Erstellung einer gutachterlichen Stellungnahme zum Brandverhalten von leichten Trennwanden mit
einer beidseitigen Beplankung mit Siniat Gipsplatten nach DIN EN 520 bzw. DIN 18180, bei einer
Befestigung der Trennwandprofile (U-Profile bzw. UW-Profile bzw. CW-Profile) an Massivbauteilen

mit magazinierten Hilti-Nageln, die mit einem Nagelgerét gesetzt werden.

1 Grundlagen und Unterlagen zur Gutachterlichen Stellungnahme

Grundlagen zur gutachterlichen Stellungnahme sind die Priferfahrungen der MPA Braunschweig an
entsprechenden Befestigungsmitteln und an leichten Trennwandkonstuktionen der Feuerwider-
standsklasse F30 bis FO0 sowie DIN 4102-4 : 1994-03.

Dieses Dokument darf nur vollstandig und unveréndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Kiirzungen bediirfen der schriftlichen Genehmigung der
MPA Braunschweig. Von der MPA nicht veranlasste Ubersetzungen dieses Dokuments miissen den Hinweis ,Von der Materialprifanstalt fur das
Bauwesen, Braunschweig, nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung* enthalten. Dokumente ohne Unterschrift haben keine Gilltigkeit.
Dieses Dokument wird unabhéngig von erteilten bauaufsichtlichen Anerkennungen erstellt und unterliegt nicht der Akkreditierung.

Materialpriifanstalt (MPA) Fon +49 (0)531-391-5400 Norddeutsche LB Hannover Notified body (0761-CPR) - Bauaufsichtlich anerkannt und
fiir das Bauwesen Fax +49 (0)531-391-5900 IBAN: DE58 2505 0000 0106 0200 50  notifiziert fiir Priifung, Uberwachung, Inspektion und Zertifi-
Beethovenstralle 52 info@mpa.tu-bs.de BIC: NOLADE2H zierung. Akkreditiert als Prif- und Kalibrierlaboratorium nach
D-38106 Braunschweig www.mpa.tu-bs.de USt.-ID-Nr. DE183500654 ISO/IEC 17025, Inspektionsstelle nach ISO/IEC 17020 und

Steuer-Nr.: 14/201/22859 Zertifizierungsstelle nach 1ISO/IEC 17065.
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Grundlagen:

(M
(2)

)
4)

(6)

DIN EN 1363-1 : 2012-10, Feuerwiderstandspriifungen Teil 1: Allgemeine Anforderungen,

DIN 4102-4 : 1994-03, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen: Zusammenstellung und
Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile.

Technische Datenblatter des Auftraggebers.

Prifbericht Nr. 2101/108/16 zum Brandverhalten von belasteten Hilti Nageln und Kunststoff-
dibeln hinsichtlich ,Stahl*-Versagen bei einer Brandbeanspruchung nach DIN EN 1363-1 aus-
gestellt durch die MPA Braunschweig.

Prifbericht Nr. 3091/313/14 zum Brandverhalten von belasteten Hilti Nageln und Kunststoff-
dubeln hinsichtlich ,Stahl*-Versagen bei einer Brandbeanspruchung nach DIN EN 1363-1 aus-
gestellt durch die MPA Braunschweig.

2 Beschreibung der Konstruktion

2.1

Beschreibung des Trennwandkonstuktion in Verbindung mit Diibein

Das vorliegende Gutachten bezieht sich nur auf leichte Trennwénde der Firma Siniat GmbH, 61440

Oberursel, die mit einer beidseitigen Beplankung mit Siniat Gipsplatten nach DIN EN 520 bzw.
DIN 18180 und einer Unterkonstruktion nach DIN 18182-1 ausgefiihrt werden, deren Wand- und
Deckenprofile mit Kunststoffdiibeln Durchmesser 6 mm (L = 35 bis 40 mm, Siniat Nageldibel 6x40

oder vergleichbar) ausgefiihrt werden dirfen. Ansonsten sind auflerdem die Vorgaben (z.B. durch

statischen Nachweis) der Hersteller beziiglich:

Herstellung von Anschliissen zwischen leichten Trennwanden und Massivbauteilen,
Tragfahigkeit der Befestigung in Verbindung mit den U-Profilen bzw. UW-Profilen,
Verspachtelung in Verbindung mit den Dichtungsstreifen in der Anschlussfuge bzw. durch die
Beplankung und die Mineralfaserddmmung, sowie

Maximale Befestigungsabstande (a = 500 mm bzw. a = 1000 mm)

einzuhalten.

22

Beschreibung des Befestigungssystems in Verbindung mit Hilti-Nageln

Bei den Befestigungssystemen handelt es sich im Wesentlichen um Montagesysteme aus

Hilti-Gasnagelgeraten (mit Gaskartuschen) in Verbindung mit magazinierten Hilti-Nageln
bzw.
Hilti-Akkunagelgeréaten (mit Batterie) in Verbindung mit magazinierten Hilti-Nageln.
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Die Metallrandprofile (U-Profile bzw. UW-Profile bzw. CW-Profile) von leichten Trennwanden aus
Siniat Gipsplatten nach DIN EN 520 bzw. DIN 18180 sollen mit

- Hilti Nagel X-GN MX bzw. X-GHP MX (& = 3,0 mm) unter Verwendung des Hilti-Gasnagelgerats
Hilti GX-120 sowie

- Hilti Nagel X-C xx B3 MX bzw. Hilti X-P xx B3 MX (& = 3,0 mm) unter Verwendung des Hilti-
Akkunagelgeréats Hilti BX3 IF

an Massivbauteilen (Stahlbeton) befestigt werden.
Bezeichnung der Négel fir das Hilti-Akkunagelgerat Hilti BX3 IF:

e X-C xx B3 MX (xx=Nagelschaftlange)
e X-P xx B3 MX (xx=Nagelschaftlange)

Bezeichnung der Négel fir das Hilti-Gasnagelgerat Hilti GX-120:

e Hilti X-GN xx MX (xx=Nagelschaftlange)
e Hilti X-GHP xx MX (xx=Nagelschaftlange)

Die nominelle Setztiefe fiir die Hilti Nagel im Untergrund (Stahlbeton) muss h,,m =2 12 mm betragen.
Die Nagellange muss je nach Anbauteildicke unter Beriicksichtigung der nominellen Mindest-

Setztiefe gewahlt werden.

Die Anbauteildicke (tsx = Metallrandprofil (mit max t = 2 mm) zuziiglich hinterlegtem Dammstreifen)

fur die Befestigung betragt ts < 14 mm.
Der Befestigungsabstand der N&agel von a < 300 mm muss eingehalten werden.
Die erforderlichen Randabsténde sind den technischen Datenblattern der Firma Hilti zu entnehmen.

Die Anforderungen fiir den normalen Verwendungszweck fir die Hilti Nagel sind nicht Gegenstand
dieser Stellungnahme und missen z.B. durch einen entsprechenden statischen Nachweis (z.B. Pro-
besetzung) geprift werden. Fur den normalen Verwendungszweck sind gemal Aussage des Auf-
traggebers die entsprechenden Angaben (z.B. Montageanleitung) fir die Hilti Ndgel den entspre-
chenden technischen Datenblattern im Hilti Handbuch der Direktbefestigung fir redundante Befesti-

gungen fiir Verankerungen im Stahlbeton (Festigkeitsklasse > C 20/25) zu beachten.

Ansonsten erfolgt die Ausfihrung gemaf den technischen Unterlagen des Herstellers der leichten
Trennwandkonstruktion in Verbindung mit der jeweils giltigen Produktnorm (z.B. DIN 18183-1,
DIN 18182-1,...).

Weitere Einzelheiten sind den Anlagen 1 bis 5 zu dieser gutachterlichen Stellungnahme zu entneh-
men.
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3 Brandschutztechnische Beurteilung

Die Verwendung der in Abschnitt 2 beschriebenen Hilti N&gel soll anstelle der in Verbindung mit
leichten Trennwénden gepriiften Befestigung mit Kunststoffdiibeln Durchmesser 6 mm (L = 35 bis
40 mm) unter Einhaltung der Randbedingungen fiir die Leichten Trennwénde gemal Herstelleran-

gaben erfolgen.

Aufgrund der vorliegenden Prifergebnisse bei einer Brandbeanspruchung nach der
Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) unter zentrischer Zugbeanspruchung bzw. Querbelastung mit
Hilti Nageln (gemaf® Abschnitt 2.2) im direkten Vergleich mit Kunststoffdiibeln (gemaR Abschnitt 2.1)
und Tragfahigkeitsuntersuchungen der Hilti Nagel in Verbindung mit dem jeweiligen Setzgeraten in
unterschiedlichen Untergrinden bestehen in brandschutztechnischer Hinsicht keine Bedenken
gegen eine Verwendung der o.g. Hilti Nagel bei der Herstellung von Anschliissen zwischen leichten
Trennwanden und Massivbauteilen (Stahlbeton), sofern die konstruktiven Herstellervorgaben, eine
Mindestverankerungstiefe von 12 mm (h,,n 2 12 mm) und Befestigungsabstédnde der Néagel
untereinander von a < 300 mm in Verbindung mit den Metallrandprofilen (U-Profile bzw. UW-Profile

bzw. CW-Profile) eingehalten werden.

Die Feuerwiderstandsdauer der leichten Trennwande wird durch die Verwendung der in Abschnitt 2
und in den Anlagen beschriebenen Hilti Nagel nicht negativ beeintrachtigt, sofern ansonsten die

Randbedingungen des Abschnitts 2 eingehalten werden.

Eine Bewertung von Hilti Nagel als alternative Befestigung fiir leichte Trennwande mit einer Befesti-
gung mit MetalldUbeln oder groferen Kunststoffdiibeln an Massivbauteilen ist nicht Gegenstand die-

ser Beurteilung.

4 Besondere Hinweise

4.1 Diese gutachterliche Stellungnahme ersetzt nicht den bauaufsichtlichen Nachweis (abP, abZ,
ETA). Als Verwendbarkeitsnachweis fiir die Bauart Leichte Trennwand sind entsprechende
Nachweise (z.B. Ausfiihrung gemaR DIN 4102-4 oder ein gliltiges allgemeines bauaufsichtli-

ches Prifzeugnis) erforderlich.

4.2 Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den fiir
leichte Trennwédnden mit einer beidseitigen Beplankung aus Siniat Gipsplatten nach
DIN EN 520 bzw. DIN 18180 gliltigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Lan-
desbauordnung bzw. den Vorschriften fir Sonderbauten kénnen sich weitergehende Anfor-

derungen ergeben - z. B. Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Liftungstechnik o. &.
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4.3 Die vg. brandschutztechnische Beurteilung gilt nur, wenn die tragenden (lastableitenden und
aussteifenden) Bauteile mindestens die gleiche Feuerwiderstandsdauer wie die leichten

Trennwande aufweisen.

4.4  Anderungen und Ergdnzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutachterli-

chen Stellungnahme) sind nur nach Ricksprache mit der MPA Braunschweig moglich.

4.5 Die ordnungsgemale Ausfiihrung liegt ausschlieBlich in der Verantwortung der ausfiihrenden
Unternehmen.

Mit freundlichen GriRen

i

If)ipi.—lng. Maertins
Sachbearbeiter
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GX 120

GX 120-ME

2.234

Tools and equipment

Fastener:

GX 120 Gas Tool for Interior Finishing and
GX 120-ME for Electrical Applications

Energy:

X-EGN 14 MX

GC 21 and GC 22

X-GHP 18 MX

X-GHP 20 MX

X-GHP 24 MX

X-GN 20 MX

X-GN 27 MX

X-GN 32 MX

X-GN 38 MX

Fastener:

. £ s e

Energy:

X-EGN 14 MX

GC21and GC 22

X-GHP 18 MX

X-GHP 20 MX

X-GHP 24 MX

X-GN 20 MX

X-GN 27 MX

X-GN 32 MX

X-GN 39 MX

X-HS MX

X-CC MX

X-HS-W MX

X-EKB MX

X-FB MX

X-DFB MX

X-ECT MX

X-ETMX

X-EKS MX

X-EMTSC

X-G M6/Wb6

-

8/2tH1

Hilti Nagelgerate Hilti GX-120 mit

Hilti Nageln Hilti X-GN xx MX bzw. Hilti X-GHP xx MX
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X -EON. X-GHP, X Glu

K-EGN | X-GHE X-GN

Application limits X-EGN, X-GHP, X-GN: GX Fasteners
. Product data
Ty T Dimensions General information

X-EGN 14 Matenal specifications
i Carbon steel shank. X-EGN HRC58
X-GHP  HRG58
XGN  HRC535

; Zinc coating: 2-8um
45
il T2 Fastening tool
X-EGN 14 H GX 120, GX 120-ME
= R o H‘L"}S';"' i GX 100, GX100E
Fastener selection
Fastening to concrete/ sandfime masonry X-GN 20/27/32 X-GN 20/27/32, X-EGN 14,
Application Base material X-GHP 18/20/24
X-GN 39 Wooden track {ty = 24 mm) | Concrete/sandlime masonry = Note: technicel data presented in these apProvals and design guidelines
X-GN 27 Metal track Concrete/sandlime masonry é’, g :ﬁﬁmbw conditions and may differ from those publishad in
X-GN 20 Metal track Conorete/sandiime mesonry e
X-GHP Metal track Concrete/sandlime masonry —

Hilti Nagelgerate Hilti GX-120 mit
Hilti Nageln Hilti X-GN xx MX bzw. Hilti X-GHP xx MX
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BX 3 system

BX 3 system: fasteners for Mechanical &
Electrical and Interior Finishing applications

Product data
BX 3 cordless electric nailer Nails
(For fastening to concrete)
X-P 17/20/24 B3 MX
X-P 30/36 B3 P7
X-C 20/24 B3MX
pirs i
S i
oo
%18l | Ls 1
Electrical elements to be used with nails L
General information
Material specifications
X-P B3, X-S B3 nails Carbon steel, HRC 57.5, 2-8 um zinc coating
X-C B3 nails Carbon steel, HRC 586.5, 5-13 pm zinc coating

Hilti Nagelgerate Hilti BX3 IF mit
Hilti Nageln X-C xx B3 MX bzw. X-P xx B3 MX




Anlage 4 von 5 | Schreiben 8302/2016 vom 12.05.2016 (2101/367/16)-CM

isMpFA

TU BRAUNSCHWEIG

=

Load data

Recommended loads (nails and threaded studs only)

BX 3 system

X-P B3 and X-C B3 nails X-S 14 B3 nails
(Base material: concrete / sand-lime {Base material:
masonry) steel)
Nrec [kN] Vrec [kN] hEI' [mm] Nrec [kN] Vrac [kN]
Design conditions 04 0.4 =27 0.4 04
* Minimum 6 fastenings 0.3 0.3 =99
per fastened unit
« Allvisible failures 0.2 0.2 =18
must be replaced 0.1 0.1 =14

hnys

Setzparameter im Stahlbeton (a < 300 mm t; < 2 mm))

Hilti Nagelgerate Hilti BX3 IF mit
Hilti Nageln X-C xx B3 MX bzw. X-P xx B3 MX
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Premium-Spezial-Nageldibel, Zylinderkopf,
far Metall-Profile

Einsatzbereich; Betestigung von Metali-Profilen
Hauptanwender: Trockenbauer
Geeignete Baustoffe: Beton, Naturstein, Vollziegel, Kalksandwvollstein

Vortsile: [ _-e-tﬂm -

* GroBer Kragendurchmesser, dadurch gréfiere Auflagefiache

¢ Schlagschutz am Kopf verhindert Beschidigungen des Pozidriv-Antriebs
« M-Verzahnung, dadurch 4-fach Rundumspreizung

« Schraubnagel vormontiert

Verarbeitungshinweis: Mindestverankerungstiete: 30 mm, bei 6 x 35 mm = 25 mm

Material:
¢ Dubel: Nylon {PA 6.0}
* Schraubnagel: Stahl verzinkt

Kunststoff Diibel
Siniat GmbH, 61440 Oberursel




12 Flamtex A1 — Ertuchtigungen von Bestandswanden

BRANDSCHUTZTECHNISCHE ._
ERTUCHTIGUNG VON BESTANDSWANDEN

Allgemeines Eine brandschutztechnische Ertich- Metall- oder Holzstanderwande
tigung kann grundsatzlich erfolgen
Bestandswande weisen oftmals keine durch: B Metall-Unterkonstruktion aus
Klassifizierung auf oder mussen nach Profilen > CW 50 nach DIN 18182-1,
aktuellen Anforderungen fUr den B zusadtzliche Beplankung auf beiden Achsabstand < 1.000 mm
Brandschutz ertUchtigt werden. Vor Wandseiten mit oder ohne Unter-
einer Ertuchtigungsmalnahme wird konstruktion B Holzstanderunterkonstruktion
ermittelt, ob die Bestandswande (nach DIN 4102-4:2016-05,
bereits einer Feuerwiderstandsklas- B zusatzliche Beplankung auf einer Tab. 10.3 ff)
se zugeordnet werden kénnen. Die Wandseite mit oder ohne Unterkon-
brandschutztechnische Beurteilung struktion B Vorhandene Beplankung aus
vorhandener Wande liegt in der Verant- Gipsplatten nach DIN EN 520
wortung der zustandigen Fachplaner B zusatzliche Errichtung einer Vor- und DIN 18180
fur Brandschutz und Statik. satzschale mit Unterkonstruktion,
z. B. freistehende Schachtwand B Hohlraumdammung, sofern vorhan-
Bestandswande kénnen z. B. sein: den, mindestens in der Baustoff-
Die Ausfuhrungen im konstruktiven klasse B2 nach DIN 4102-1
B Metallstdnderwande Brandschutz sind vor Montagebeginn
mit dem zustandigen Brandschutz- m Verwendbarkeitsnachweis, AbP
B Holzstadnderwande sachverstandigen abzustimmen und P-SAC-02/111-681A in Verbindung mit
von der verantwortlichen Stelle zu der gutachterlichen Stellungnahme
B Mauerwerkswande genehmigen. GA-2017/104-Ap
B Betonwa3ande Die Mindestanforderungen fur eine B Nachweis nach DIN 4102-4,
brandschutztechnische Ertichtigung Tabelle 10.2.,10.3 ff
B Fachwerkwande bestehender Wande sind:

ErtUchtigung von Bestandswanden mit Flamtex Al

BESTANDSWAND WANDTYP MINDEST- FLAMTEX A1 PLATTEN IN mm Massivwande
DICKE

FEUERWIDERSTANDSKLASSE Der Untergrund muss zur Aufnahme der
Beplankung geeignet und tragfahig sein.

MAUERZIEGEL NACH DIN 105-5 Art und AusfUuhrung der etwaigen
Unterkonstruktion sind mit dem tech-

Leichtlanglochziegel / Leichtlangloch-Ziegelplatten 115 - - 2x12,5 nischen Fachberater der Region oder
der zentralen Anwendungstechnik

KALKSANDSTEIN NACH DIN V 106 abzustimmen.

Vollsteine, Lochsteine, Blocksteine, Hohlblocksteine, 70 - 2x12,5 2x15 ® Nachweise nach

DIN 4102-4:2016-05 Tab. 9.1 ff

Plansteine, Planelemente, Fasensteine, Bauplatten

Die Feuerwiderstandsdauer der
angrenzenden Bauteile muss min-
destens der Feuerwiderstandsklasse
der ertUchtigten Wandkonstruktion
70 - - 2x125 entsprechen.

WANDBAUPLATTEN (WPL) DIN 18162

Wandbauplatten aus Leichtbeton 50 - 2x125 2x15

PORENBETON (PPPL) NACH DIN 4166

Porenbeton-Bauplatten/ Porenbeton-Planbauplatten  75* - 2x125 2x15
75 — — 2x125

" Bei Verwendung von Dunnbettmortel d > 50 mm.
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ErtUchtigung vorhandener Wandsysteme in
Metallstanderbauweise

VORHANDENE ZUSATZLICHE BEPLANKUNG JE WANDSEITE
BEPLANKUNG MIT FLAMTEX A1
JE WANDSEITE

F30 F 60 F90
DICKE (mm) DICKE (mm) DICKE (mm) DICKE (mm)
1% 12,5 GKB (A) +1x125 +1x125 +1x125
1x125GKF (DF)  nichterforderlich +1x12,5 +1x125

2%12,5GKB (A) nicht erforderlich  nicht erforderlich +1x12,5

Beidseitige Ertuchtigung mit FIarﬁtéx Alund Siniat Fugen-
spachtel

VORHANDENE ZUSATZLICHE BEPLANKUNG AUF EINER WANDSEITE
BEPLANKUNG MIT FLAMTEX A1
JE WANDSEITE

F30 F 60 F90
DICKE (mm) DICKE (mm) DICKE (mm) DICKE (mm)
1% 12,5 GKB (A) +1x125 +1x15 +1x25
1x12,5GKF (DF)  nicht erforderlich +1x15 +1x20

2x12,5GKB (A) nicht erforderlich  nicht erforderlich  +1x15

Einseitige ErtUchtigung mit Flémtex Alund Siniat Fugen-
spachtel

Ertuchtigung vorhandener Schachtwande

VORHANDENE ZUSATZLICHE BEPLANKUNG AUF EINER WANDSEITE

BEPLANKUNG MIT FLAMTEX A1

AUF EINER SEITE

F30 F 60 F90

DICKE (mm) DICKE (mm) DICKE (mm) DICKE (mm)

1% 12,5 GKB (A) +1x20 +1x25 +1x15
+1x20

1% 12,5 GKF (DF) +1x125 +1x20 +1x125
+1x15

1x 20 GKF (DF) +1x125 +1x125 +1x20

2% 12,5 GKB (A) +1x125 +1x15 +1x25

Einseitige ErtUchtigung mit Flamtex Al und Siniat Fugen-
spachtel
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1 Auftrag und Anlass

Mit Schreiben vom 18.10.2017 wurde die IBB GmbH, Grof? Schwiilper, durch die SINIAT GmbH (jetzt
Etex Building Performance GmbH), Oberursel, beauftragt, eine gutachterliche Stellungnahme hinsicht-
lich der brandschutztechnischen Ertiichtigung von Bestandswénden, die ohne Zusatzmafnahmen bei
einseitiger Brandbeanspruchung, nicht in die Feuerwiderstandsklasse F 30, F 60 bzw. F 90 geman DIN
4102-02: 1977-09 bzw. einer vergleichbaren Feuerwiderstandsklasse gemal DIN EN 13501-2 bei
einseitiger Brandbeanspruchung nach DIN EN 1363-1: 2012-10 eingestuft werden kénnen, zu erarbei-

ten.

Die gutachterliche Stellungnahme wird notwendig, da die Ertlichtigung von brandschutztechnisch nicht
klassifizierten Wandkonstruktionen durch zusatzliche Bekleidungen bzw. Beplankungen mit Siniat
Brandschutzplatten Flamtex A1, nicht unmittelbar den Angaben allgemeiner bauaufsichtlicher Ver-
wendbarkeitsnachweise (allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnisse, allgemeine bauaufsichtliche Zu-
lassungen oder allgemeine bauaufsichtliche Bauartengenehmigungen) entspricht. Im Rahmen dieser
Gutachterlichen Stellungnahme werden ausschlie3lich die zuséatzlichen Bekleidungen bzw. die Beplan-
kungen mit Siniat Brandschutzplatten Flamtex A1 bewertet, um eine hohere Feuerwiderstandsklasse

ZU erreichen.

2 Brandschutztechnische Anforderungen

Die Wandkonstruktionen (Bestandswénde) sollen mit Siniat Brandschutzplatten Flamtex A1 so ertlich-
tigt werden, dass sie bei einseitiger Brandbeanspruchung nach der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK)
in die Feuerwiderstandsklasse F 30, F 60 bzw. maximal F 90 nach DIN 4102-2: 1977-09 bzw. einer
vergleichbaren Feuerwiderstandsklasse gemafR DIN EN 13501-2 bei einer Brandbeanspruchung nach
DIN EN 1363-1: 2012-10 eingestuft werden kdénnen.

Aus diversen Bauteilprifungen werden die auf der dem Feuer abgekehrten Plattenseite (Plattenr{ick-
seite) gemessenen Oberflachentemperaturen fiir die brandschutztechnische Bewertung herangezogen
und flr die zu bewertenden Ertlichtigungen, Temperaturerh6hungen auf der jeweils feuerabgewandten
Seite von 140 K im Mittelwert und 180 K im Maximum, gemessen {ber die Anfangstemperatur, als

Grenztemperatur zur Bewertung angesetzt.

Neben diesen Temperaturkriterien sollen zusétzlich die Tragfahigkeit und der Raumabschluss tber die
jeweilige Feuerwiderstandsdauer erhalten bleiben. Die unterstiitzenden und aussteifenden Bauteile
mussen ebenfalls so ertlichtigt werden, dass diese die gleiche Feuerwiderstandsklasse aufweisen, wie
die zu jeweils zu ertlichtigende Bestandswénde.
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3 Unterlagen und Grundlagen der gutachterlichen Stellungnahme

Die brandschutztechnische Bewertung des Temperaturdurchganges bei Konstruktionen mit Flamtex
A1-Brandschutzplatten erfolgt auf der Grundlage:

- des Klassifizierungsbericht Nr. 177170 der MPA Hannover (ber die Klassifizierung des Brandver-
haltens des Bauprodukts ,Flamtex A1“, ausgestellt auf die Siniat GmbH, Oberursel,

- des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses Nr. P-2100/756/17 der MPA Braunschweig Uber
eine Prifung einer raumabschlieenden und warmedammenden, einseitig bekleideten Trennwand-
konstruktion in Metallstanderbauweise, ausgestellt auf die Siniat GmbH, Oberursel,

- des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses Nr. P-SAC-02/111-895 der MFPA Leipzig Uber
eine Priifung einer raumabschlieenden und warmedammenden, einseitig bekleideten Trennwand-
konstruktion in Metallstdnderbauweise, ausgestellt auf die Siniat GmbH, Oberursel,

- des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses Nr. P-3254/1449der MPA Braunschweig Uber
eine Priifung einer raumabschlieRenden und warmedammenden, einseitig bekleideten Trennwand-
konstruktion in Metallstanderbauweise, ausgestellt auf die Siniat GmbH, Oberursel,

- des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-3363/424/14 der MPA Braunschweig lber
eine Priifung einer raumabschlieenden und warmeddmmenden, einseitig bekleideten Trennwand-
konstruktion in Metallstanderbauweise, ausgestellt auf die Siniat GmbH, Oberursel,

- des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-3583/8692 MPA Braunschweig Uber eine
Priifung einer raumabschliefenden und warmeddmmenden, einseitig bekleideten Trennwandkon-
struktion ohne Unterkonstruktion, ausgestellt auf die Siniat GmbH, Oberursel,

- des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-SAC-02/111-681A der MFPA Leipzig tber
eine Priifung einer raumabschlieRenden und warmedédmmenden, beidseitig bekleideten Trennwand-
konstruktion in Metallstanderbauweise, ausgestellt auf die Siniat GmbH, Oberursel,

- der Gutachterlichen Stellungnahme GS 3.2-14-182-1A zum abP P-SAC-02/111-681A der MFPA
Leipzig beziglich nichttragender, raumabschliefende Wandkonstruktionen in
Metallstinderbauweise, ausgestellt auf die Siniat GmbH, Oberursel,

- des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-1402/354/12-MPA BS vom 24.07.2017 der
MPA Braunschweig beziglich nichttragender, raumabschliefender Trennwandkonstruktionen (Ein-
fachstanderwand) gemal DIN 4103-1: 2015-06 bei Beanspruchung durch Linienlast, Konsollast,
Windlast und weichen Stol}, ausgestellt auf die Industriegruppe |GG im Bundesverband der Gipsin-
dustrie e.V, Berlin,

- des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses Nr. P-1029/032/14-MPA BS vom 15.12.2014 der
MPA Braunschweig bezliglich nichttragender, raumabschliefender Trennwandkonstruktionen mit
Metallstanderwerk aus UA-Profilen (Einfachstdnderwand) gemaR DIN 4103-1: 1984-07 bei Bean-
spruchung durch Linienlast, Konsollast, Windlast und weichen StoR}, ausgestellt auf die Industrie-
gruppe |GG im Bundesverband der Gipsindustrie e.V, Berlin,

- des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses Nr. P-1403/355/12-MPA BS vom 24.07.2017 der
MPA Braunschweig bezliglich nichttragender, raumabschlieender Trennwandkonstruktionen
(Schachtwand) gemaf DIN 4103-1: 2015-06 bei Beanspruchung durch Linienlast, Konsollast, Wind-
last und weichen StoR, ausgestellt auf die Industriegruppe |GG im Bundesverband der Gipsindustrie
e.V, Berlin,

- des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-1030/033/14-MPA BS vom 15.12.2014 der
MPA Braunschweig beziiglich, nichttragender, raumabschliefender Trennwandkonstruktionen mit

s




23.04.2018

UA-Profilen (Schachtwand) gemaf DIN 4103-1: 1984-07 bei Beanspruchung durch Linienlast, Kon-
sollast, Windlast und weichen Stof3, ausgestellt auf die Industriegruppe IGG im Bundesverband der
Gipsindustrie e.V, Berlin,

- DIN 4102-02: 1977-09,
- DIN 4102-04: 2016-05,

- [1] Holz-Brandschutz-Handbuch; Kordina, Meyer-Ottens; Deutscher Verlag fiir Holzforschung e.V.;
Muinchen 1994 und

- Konstruktionszeichnungen der Etex Building Performance GmbH gemaf Anlagen 1 — 8.
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Das brandschutztechnische Gesamtkonzept von Gebauden ist nicht Gegenstand dieser brandschutz-

technischen Bewertung.

Neben diesen Unterlagen flieRen umfangreiche brandschutztechnische Erfahrungen des Verfassers
dieser gutachterlichen Stellungnahme an Wandkonstruktionen der Etex Building Performance GmbH
(ehemals SINIAT GmbH) in die brandschutztechnische Beurteilung mit ein. Die etwa 30-jahrige Berufs-
erfahrung wurde durch den Verfasser dieser gutachterlichen Stellungnahme im Rahmen der Téatigkeit
bei der MPA Braunschweig als Sachbearbeiter sowie als Priif- und Uberwachungsstellenleiter gewon-

nen.

4 Kurzbeschreibung der Siniat Brandschutzplatten Flamtex A1

Bei den Siniat Brandschutzplatten Flamtex A1 handelt es sich um glasvliesummantelte Gipsplatten mit
einem impragnierten Gipskern, Typ GM-FH2 gemaf DIN EN 15283-1. Die Siniat Brandschutzplatten
Flamtex A1 sind in die Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1 eingestuft.

Beziglich der Verarbeitung und Anwendung der vg. Platten als Bekleidung/Beplankung fir nichttra-
gende Wande nach DIN 4103, DIN 18181 und DIN 18183 kdnnen die Siniat Brandschutzplatten
Flamtex A1 wie Gipsplatten nach DIN 18180 bzw. DIN EN 520 verwendet werden.

5 Beschreibung der zu ertiichtigenden Bestandswande
5.1 Nichttragende, raumabschlieBende Metallstanderwande

Als nichttragende, raumabschliefende Metallstdnderwénde sind Trennwénde oder Vorsatzschalen in-
begriffen, die insbesondere die folgenden konstruktiven Randbedingungen und die Konstruktions-
grundsatze beinhalten:

- die Anschlisse der Metallstanderwdnde mussen an Bauteile mindestens der gleichen Feuerwider-
standsklasse wie die zu ertiichtigten Wande erfolgen. Dazu miissen die Randanschlusskonstruktio-
nen aus = 0,6 mm dicken UW-Stahlbquhp\[ofiFen bestehen,

J \‘\
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- die Metallstinderwande dirfen auch auf Estrichbdden mit normalentflammbaren Mineralwolle-
Dammstoffen aufgesetzt werden, sofern die Estrichbdden mindestens die Feuerwiderstandsklasse
wie die zu ertlichtigten Bauteile aufweisen. Dabei sind die Mindestdicken von Platten und Estrichen
(35 mm bis F 90 gemaf DIN 4102-04: 2016-05, Abschnitt 10.2.5 zu beriicksichtigen,
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- die Wande missen aus einer Unterkonstruktion aus Stahlblechprofilen = CW 50-06, angeordnet in
Abstanden von £ 1000 mm bestehen,

- einer mindestens einseitigen Beplankung aus Gipsplatten (Gips-Bauplatten GKB oder Gips-Feuer-
schutzplatten GKF nach DIN 18180 bzw. Typ A oder Typ DF nach DIN EN 520) und

- gof. einer vollflachigen Ddmmung (mindestens der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-01; 1998-05)
bestehen.

Dabei wird vorausgesetzt, dass die vorhandenen, nichttragenden und raumabschliefenden Trenn-
wandkonstruktionen in Metallstdnderbauweise die Anforderungen nach DIN 4103-1 und nach DIN
18183 erfiillen.

Die maximal zulassigen Wandhohen sind den im Abschnitt 3 genannten Allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnissen zu entnehmen.

5.2 RaumabschlieBende Holzstinderwinde

Als raumabschliefende Holzstdnderwande sind tragende oder nichttragende Trennwande inbegriffen,
die insbesondere folgenden konstruktiven Randbedingungen und Konstruktionsgrundsatze beinhalten:

- die Anschliisse der Holzstdnderwénde missen an Bauteile, mindestens der gleichen Feuerwider-
standsklasse, wie die zu ertiichtigten Wande, erfolgen. Dazu miissen die Randanschlusskonstrukti-
onen aus > 40 mm breiten Riegeln bestehen,

- tragende Holzstdnderwande missen aus Holzrippen, z.B. aus Nadelschnittholz oder Balkenschicht-
holz mindestens der Festigkeitsklasse C24, aus Laubschnittholz mindestens der Festigkeitsklasse
D 30, aus Brettschichtholz mindestens der Festigkeitsklasse GL 24c oder Furnierschichtholz nach
DIN EN 14374 mit einer charakteristischen Biegefestigkeit hochkant > 24 N/mm? bestehen,

- nichttragende Holzstdnderwéande durfen auch aus Holzrippen aus Spanplatten der Klassen P4 bis
P7 nach DIN EM 13986 in Verbindung mit DIN EN 312 und DIN 20000-1 oder OSB/2, OSB/3 oder
OSB/4 nach DIN EN 13986 in Verbindung mit DIN EN 300 und DIN 20000-1 mit einer Rohdichte >
600 kg/m?® bestehen, wenn die Beplankungen ebenfalls aus Spanplatten bestehen und mit den Rip-
pen nach DIN 1052-10 verklebt sind,

- einer mindestens in der Flache geschlossenen einseitigen Beplankung aus Gipsplatten (Gips-Bau-
platten GKB oder Gips-Feuerschutzplatten GKF nach DIN 18180 bzw. Typ A oder Typ DF nach DIN
EN 520) oder in der Flache geschlossenen Holzwerkstoffplatten, Brettern oder anderen Bauplatten
gem. DIN 4102-4: 2016-05, Abschnitt 10.5.4 und

- einer vollflachigen und gegen Abrutschen gesicherten Dd&mmung (mindestens der Baustoffklasse
B2 nach DIN 4102-01: 1998-05) bestehen.
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Dabei wird vorausgesetzt, dass die vorhandenen raumabschlieRenden Holzsténderwande die Anfor-
derungen bzgl. Mindestmall Ausnutzungsgrad und Spannungen der Holzrippen nach DIN 4102-4:
2016-05, Abschnitt 10.5 erfllen.
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5.3 Nichttragende, RaumabschlieBende Wénde aus Mauerwerk

Als nichttragende, raumabschlieRende Wande aus Mauerwerk sind Wande inbegriffen, die insbeson-
dere folgenden konstruktiven Randbedingungen und Konstruktionsgrundsatze beinhalten:

- die Anschliisse der nichttragenden Wande mussen an Bauteile mindestens der gleichen Feuerwi-
derstandsklasse wie die zu ertiichtigten Wande erfolgen,

- scheibenartige Bauteile, die auch im Brandfall (iberwiegend nur durch ihre Eigenlast beansprucht
werden und auch nicht der Knickaussteifung tragender Wénde dienen; sie missen aber auf ihre
Flache wirkende Windlasten auf tragenden Bauteile, z.B. Wand- oder Deckenscheiben, abtragen,

- Wande aus Porenbeton-Bauplatten nach DIN 4166, Wandbauplatten aus Leichtbeton nach DIN
18162, Mauerziegel nach DIN 105-5 oder Kalksandsteine nach DIN V 106 mit Mindestdicken flr die
Einstufung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-4: 2016-05, Tabelle 9.1.

Die maximale Wandhohen ergeben sich aus den DIN EN 1996-1-1, DIN EN 1996-3, DIN 1053-4: 2013-
04, DIN 4103-1: 2015-06 und DIN 4103-2: 2010-11.

54 Fachwerkwinde

Als Fachwerkwénde sind tragende oder nichttragende Wande inbegriffen, die insbesondere folgenden
konstruktiven Randbedingungen und Konstruktionsgrundséatze beinhalten:

- die Stédnder, Riegel, Streben und sonstige Holzer missen Querschnittsmafle von mindestens
100 mm x 100 mm bei 1-seitiger Brandbeanspruchung besitzen,

- die Gefache miissen vollstédndig mit Lehmschlag, Holzwolle-Platten nach DIN EN 13168 oder Mau-
erwerk nach DIN EN 1996-1-1 bzw. DIN EN 1996-3 ausgefiillt sein,

- mindestens einer einseitigen Beplankung aus Gipsplatten (Gipskartonbauplatten GKB oder Gips-
kartonfeuerschutzplatten GKF nach DIN 18180 bzw. Typ A oder Typ DF nach DIN EN 520) oder,

- einer einseitigen Bekleidung aus = 15 mm dickem Putz nach DIN EN 998-1, DIN EN 13279-1 in
Verbindung mit DIN 18550-2 bzw. DIN EN 13914-2 oder,

- einer einseitigen Bekleidung aus = 25 mm dicken Holzwolle-Platten nach DIN EN 13168 mit Putz
nach DIN EN 998-1, DIN EN 13279-1 in Verbindung mit DIN 18550-2 bzw. DIN EN 13914-2 oder,

- einer einseitigen Bekleidung aus = 16 mm dicken Holzwerkstoffplatten mit einer Rohdichte >
600 kg/m?® oder = 16 mm x (600/pmean)*® dicken Holzwerkstoffplatten mit einer Rohdichte pmean <
600 kg/m? oder,

- einer einseitigen Bekleidung mit einer Bretterschalung (gespundet oder mit Federverbindung mitd =
22 mm). ) ‘./, ﬁ- i e L
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- fir die Befestigung der Bekleidung gelten Normen, wie z.B. DIN 18181, DIN EN 13279-1 in Verbin-
dung mit DIN 18550-2 bzw. DIN EN 13914-2 und DIN EN 1995-1-1 mit DIN EN 1995-1-/NA.

6 Konstruktiver Aufbau der ErtiichtigungsmaBnahmen

Die brandschutztechnische Ertlichtigung der vorhandenen Bestandswande nach Abschnitt 5 hinsicht-
lich der Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse F 30, F 60 bzw. F 90 nach DIN 4102-02: 1977-09
bzw. einer vergleichbaren Feuerwiderstandsklasse geman DIN EN 13501-2 bei einer Brandbeanspru-
chung nach DIN EN 1363-1: 2012-10, soll durch die Montage einer bzw. zwei zusétzlicher Beplan-
kungslagen mit Siniat Brandschutzplatten Flamtex A1 je Wandseite, wie in Tabelle 1 beschrieben, er-
folgen. Alternativ soll die Montage von einer bzw. von zwei zusatzlichen Beplankungslagen nur auf
einer Wandseite, wie in Tabelle 2 beschrieben, erfolgen.

Die bestehenden und zu ertlichtigende Wande missen fir die zusatzlichen Beplankungslagen ausrei-
chend tragfahig sein. Die erforderlichen statischen Nachweise wie z.B. Nachweise der Tragfahigkeit
und Gebrauchstauglichkeit sind nicht Gegenstand dieser brandschutztechnischen Stellungnahme und
werden als erbracht vorausgesetzt.

Die zusatzlichen Beplankungslagen sind mit geeigneten Befestigungsmitteln (wie z.B. Schnellbau-
schrauben nach DIN 18181, Setzbolzen oder ballistische Négel) in Abhangigkeit der zu ertlichtigenden
Wandkonstruktion zu wahlen. Dabei sind die Eindringtiefen der Befestigungsmittel und die Platten-
spannweite gemalf DIN 18181 und den Angaben des Systemherstellers zu beriicksichtigen.

Sind in den Wandkonstruktionen Léngs- oder Querfugen vorhanden, so ist ein Querfugenversatz von
200 mm zwischen bestehende Wandkonstruktion und Ertlchtigungsmalnahme zu beriicksichtigen.
Bei einer zweilagigen Ertlichtigungsmafnahme sind die Querfugen zwischen den einzelnen Beklei-
dungslagen mit einem Versatz von ca. 200 mm zueinander anzuordnen.

Tabelle 1: Ertiichtigung von vorhandenen Wandsystemen mit einer beidseitigen zusatzli-
chen Beplankung mit Flamtex A1

Metallstdnderwand gemal Abschnitt 5.1 F 30 F 60 F 90
- beidseitig 1 x 12,5 mm GKB 1x12,5 mm 1x12,56 mm 1x12,5 mm
- beidseitig 1 x 12,5 mm GKF nicht erforderlich 1x12,5 mm 1x12,5 mm
- beidseitig 2 x 12,5 mm GKB nicht erforderlich” nicht erforderlich? | 1 x 12,5 mm
Holzstinderwande nach Abschnitt 5.2 und Fachwerkwénde nach Abschnitt 5.4
- beidseitig 1 x 12,56 mm GKB 1x12,5 mm 1x 15 mm 1x 20 mm?
- beidseitig 1 x 12,5 mm GKF nicht erforderlich 1x 15 mm 1x 20 mm?®
- beidseitig 2 x 12,5 mm GKB nicht erforderlich 1x 15 mm 1x 20 mm?®

1) max. Wandhohe 5,0 m
2) max. Wandhohe 3,0 m
3) alternativ 2 x 12,5 mm
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Tabelle 2: Ertiichtigung von vorhandenen Wandsystemen mit einer einseitigen zusétzlichen
Beplankung mit Flamtex A1 und einer einseitigen Brandbeanspruchung
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Metallstinderwand gemaR Abschnitt 5.1 F 30 F 60 F 90
- beidseitig 1 x 12,5 mm GKB 1x12,5 mm 1x15mm 1x25 mm
- beidseitig 1 x 12,5 mm GKF nicht erforderlich 1x 15 mm 1 x 20 mm
- beidseitig 2 x 12,5 mm GKB nicht erforderlich? [ nicht erforderlich? | 1 x 15 mm
- einseitig 1 x 12,5 mm GKB 1x20 mm 1x25 mm 15 mm +
20mm
- einseitig 1 x 12,5 mm GKF 1x12,5 mm 1x20 mm 12,5 mm +
15 mm
- _einseitig 2 x 12,5 mm GKB 1x12,5mm 1x15 mm 1 x25 mm
Holzstanderwande nach Abschnitt 5.2 und Fachwerkwande nach Abschnitt 5.4
- beidseitig 1 x 12,5 mm GKB 1%x12,5 1x15 mm 1x 20 mm
- beidseitig 1 x 12,5 mm GKF nicht erforderlich 1x15 mm 1%x20 mm
- beidseitig 2 x 12,5 mm GKB nicht erforderlich 1x15 mm 1%x20 mm
Mauerwerkswinde nach Abschnitt 5.3

- Mauerziegel® n. DIN 105-5 nicht erforderlich nicht erforderlich | 2x12,5 mm
- Kalksandstein® n DIN V 106 nicht erforderlich 2x12,5mm 2x 15 mm
- Wandbauplatten® n. DIN 18162 nicht erforderlich 2x12,5mm 2x15mm
- Wandbauplatten® n. DIN 18162 nicht erforderlich nicht erforderlich | 2 x 12,5 mm
- Porenbeton” nach DIN 4166 nicht erforderlich nicht erforderlich 2x12,5mm
- Porenbeton”® nach DIN 4166 nicht erforderlich 2x12,5mm 2x15 mm

1) max. Wandhohe 5,0 m 5) aus Leichtbeton, d = 50 mm

2) max. Wandhéhe 3,0 m 6) aus Leichtbeton, d =70 mm

3)d =115 mm 7)d =75 mm

4)d =70 mm 8)d =75 mm in Verb. mit Dinnbettmdrtel d1 = 50 mm

7 Brandschutztechnische Bewertung des Brandverhaltens von Bestandswanden

Auf der Grundlage der vorliegenden Priifergebnisse und vorhandener Priiferfahrungen an Wandkon-
struktionen der Etex Building Performance GmbH bzw. ehemals SINIAT GmbH (siehe Abschnitt 3) mit
Siniat Brandschutzplatten Flamtex A1 ist bei den zu ertlichtigten Bestandswénden davon auszugehen,
dass durch die zusétzlichen Plattenbekleidungen entsprechend Tabelle 1 und 2 eine unmittelbare

Brandbeanspruchung der Bestandswande verhindert bzw. verzdgert wird.

Es ist davon auszugehen, dass bei den Mindestbeplankungsdicken der Siniat Flamtex A1 gemaf
Tabelle 1 und 2 bei einer einseitigen Brandbeanspruchung nach DIN 4102-02: 1977-09 bzw. DIN EN
1363-1: 2010-10 von 30 bzw. 60 bzw. 90 Minuten, die Grenztemperaturen 140 K im Mittel- und 180 K
im Mittelwert bzw. Einzelwert auf der dem Feuer abgekehrten Wandseite nicht Uberschreiten werden

und dass der Raumabschluss mindestens 30, 60 bzw. 90 Minuten gewahrt bleibt.

Die in Abschnitt 6 beschriebenen Wandkonstruktionen kdnnen brandschutztechnisch ohne Bedenken
ausgefiihrt werden, wenn die konstruktjyéﬁ"'ﬁéﬁ&lﬁ‘éﬁingungen und Konstruktionsgrundsatze in dem

Abschnitt 6 berlicksichtigt werden. /| : /

] -
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Unter diesen Voraussetzungen ist bei den Wandertlichtigungen tiber eine Brandbeanspruchungsdauer
von mindestens 30, 60 und 90 Minuten gemaf der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) gemaf DIN
4102-02: 1977-09 bzw. DIN EN 1363-1: 2010-10 mit Sicherheit gewahrleistet, dass

- die Tragfahigkeit der Konstruktion (unter Eigengewicht) erhalten bleibt,

- die zuldssigen Temperaturerhdhungen Uber den Grenztemperaturen (feuerabgewandte Seite
von 140 K im Mittel- und 180 K im Einzelwert) auf der dem Feuer abgekehrten Wandseite nicht
uberschritten werden und

- der Raumabschluss gewahrt bleibt.

Daher bestehen aus brandschutztechnischer Sicht keine Bedenken, die Bestandswande nach Ab-
schnitt 5, geman Tabelle 1 und 2 zu ertlichtigen und in die Feuerwiderstandsklasse F 30, Benennung
(Kurzbezeichnung) F 30-A oder F 30-AB, F 60, Benennung (Kurzbezeichnung) F 60-A oder F 60-AB
bzw. F 90, Benennung (Kurzbezeichnung) F 90-A oder F 90-AB gemaf DIN 4102-02: 1977-09.1977-
09 bzw. in eine vergleichbare Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 13501-2 einzustufen, sofern die

Angaben zu Plattenbekleidungen entsprechend der Tabelle 1 und Tabelle 2 eingehalten werden.

8 Zusammenfassung

Die in Abschnitt 6 beschriebenen Ertlichtigungen kdnnen bestehende Wandkonstruktionen in Hinsicht

auf ihre Feuerwiderstandsdauer aufwerten, sofern die brandschutztechnisch erforderlichen Mindest-

plattendicken gemafl den Angaben It. Tabelle 1 und 2 fiir die jeweilige Feuerwiderstandsdauer einge-

halten werden. Die ertlichtigte Wandkonstruktion kann in Abh&ngigkeit von der Baustoffklasse der ver-

wendeten Baustoffe in die Feuerwiderstandsklasse F 30, Benennung (Kurzbezeichnung) F 30-A oder

F 30-AB), F60, Benennung (Kurzbezeichnung) F 60-A oder F 60-AB bzw. F 90, Benennung (Kurzbe-

zeichnung) F 90-A oder F 90-AB gemaf DIN 4102-02: 1977-09 bzw. eine vergleichbare Feuerwider-

standsklasse gemaf DIN EN 13501-2, eingestuft werden, wenn:

- die beschriebenen Randbedingungen (z.B. Befestigungen und Konstruktionsgrundsatze der Sys-
temherstellerangaben usw.) sowie

- die ,Besonderen Hinweise" gemaR Abschnitt 9 eingehalten werden.

9 Besondere Hinweise

9.1 Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den fiir die
jeweiligen Wandbauarten gultigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Landes-
bauordnung bzw. den Vorschriften flir Sonderbauten kdnnen sich weitergehende Anforderungen

ergeben - z. B. Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Liiftungstechnik o. &.
V.
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9.2 Die brandschutztechnische Bewertung gilt nur, sofern die Ausfiihrung der Konstruktion entspre-
chend den Randbedingungen dieser brandschutztechnischen Bewertung entspricht.

9.3 Die brandschutztechnische Bewertung gilt nur, wenn die tragenden (lastableitenden und ausstei-
fenden) Bauteile der zu schitzenden Konstruktion mindestens die gleiche Feuerwiderstands-
dauer aufweisen.

9.4 Dampfbremsen/Dampfsperren mit einer Dicke von < 0,5 mm beeinflussen die angegebenen Feu-
erwiderstandsdauern nicht negativ. Durch zusatzliche Bekleidungen aus Stahlblech an der Ober-

flache kdnnen die Klassifizierungen verloren gehen.

9.5 Anderungen und Ergénzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutachterlichen
Stellungnahme) sind nur nach Ricksprache mit der IBB GmbH Grof3 Schwiilper mdglich.

9.6 Die ordnungsgemafRe Ausflihrung liegt ausschlieflich in der Verantwortung der ausflihrenden
Unternehmen.

9.7 Diese gutachterliche Stellungnahme endet spétestens am 23.04.2023.

9.8 Die Gltigkeitsdauer kann auf Antrag und in Abhangigkeit vom Stand der Technik verlangert wer-

den.

Mit freundlichen GriiRen

(\\nl lJ"nJ f

Dipl~Ing. Ralf Apel ol
Sachverstandiger fir Brandschu{z



Alle MaBe in mm

- Wandertiichtigung einer Metallsténderwand

mit Siniat-Flamtex A1, einseitig, ein- und zweilagig -

Anlage 1

zum Gutachten Nr.
GA-2017/104-Ap
vom 23.04.2018




Alle MaBBe in mm

- Wanderttichtigung einer Metallstanderwand

mit Siniat-Flamtex A1, beidseitig, ein- und zweilagig -

Anlage 2

zum Gutachten Nr.
GA-2017/104-Ap
vom 23.04.2018




Alle MaBBe in mm

- Wandertlichtigung einer Holzstanderwand

mit Siniat-Flamtex A1, einseitig, ein- und zweilagig -

Anlage 3

zum Gutachten Nr.
GA-2017/104-Ap
vom 23.04.2018




Alle MaBe in mm

Anlage 4

zum Gutachten Nr.
- Wandertlichtigung einer Holzstdnderwand GA-2017/104-Ap

mit Siniat-Flamtex A1, beidseitig, ein- und zweilagig - vom 23.04.2018




Anlage 5
- Wandertiichtigung einer Kalksandstein- (DIN 106) oder zum Gutachten Nr.
Porenbetonwand (DIN 4166) GA-2017/104-Ap
mit Siniat-Flamtex A1, einseitig, ein- und zweilagig - vom 23.04.2018




Alle MaBBe in mm

- Wandertlichtigung einer Mauerziegelwand (DIN 105-5)

mit Siniat-Flamtex A1, einseitig, ein- und zweilagig -

Anlage 6

zum Gutachten Nr.
GA-2017/104-Ap
vom 23.04.2018
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Alle Maf3e in mm

Anlage 7

zum Gutachten Nr.

- Wandertlchtigung einer Altbau- oder Fachwerkwand GA-2017/104-Ap
mit Siniat-Flamtex A1, einseitig, ein- und zweilagig - vom 23.04.2018




Alle MaBe in mm
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- Wandertlichtigung einer Altbau- oder Fachwerkwand
mit Siniat-Flamtex A1, beidseitig, ein- und zweilagig -

Anlage 8

zum Gutachten Nr,
GA-2017/104-Ap
vom 23.04.2018




	SW11-14 - Einfach- und Doppelständerwände.pdf
	0_02 - SW11-14 - Einfach- und Doppelständerwände.pdf
	0_02 - SW11-14 - Einfach- und Doppelständerwände.pdf

	0_02 - SW11-14 Metallständerwände Inhaltsverzeichnis.pdf
	0_02 - SW11-14 - Einfach- und Doppelständerwände
	0_02 - SW11-14 - Einfach- und Doppelständerwände
	0_02 - SW11-14 - Einfach- und Doppelständerwände
	Leere Seite

	0_02 - SW11-14 - Einfach- und Doppelständerwände
	0_02 - SW11-14 - Einfach- und Doppelständerwände


	SW11-14 - Einfach- und Doppelständerwände
	GA_SW11-14_2. Ergänzung zu GS_Metallstaenderwand_3.2-14-182-1a
	SW11-14 - Einfach- und Doppelständerwände
	SW11-14 - Einfach- und Doppelständerwände
	SW11-14 - Einfach- und Doppelständerwände
	0_02 - SW11-14 - Einfach- und Doppelständerwände
	SW11-33_GA-2017-104-Ap Wandertüchtigung A1_bis 2023-04 .pdf


	SW11-14 - Einfach- und Doppelständerwände
	SW11-14 - Einfach- und Doppelständerwände

	Name und Anschrift: []
	Name und Anschrift0: []
	Bauteilbezeichnung: [Metallständerwand]
	Datum: []
	Feuerwiderstandsklasse: [F 30-A]
	Bauteilbezeichnung1: [SW11-14]
	Check Box0: Off
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	abP Nr: [P-SAC-02/III-681]
	GS Nr: 
	1: [SW11-14 GS 3.2-14-182-1Ä]
	0: [SW11-14 GS 8302-2016]

	Baustelle: []
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off


